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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1701/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/1

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 17. November 2006 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 67,4
204 30,1
999 48,8

0707 00 05 052 114,3
204 66,2
628 171,8
999 117,4

0709 90 70 052 149,2
204 151,2
999 150,2

0805 20 10 204 83,3
999 83,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 66,3
092 17,6
400 86,5
999 56,8

0805 50 10 052 52,0
388 53,6
528 46,2
999 50,6

0806 10 10 052 110,9
388 221,7
504 243,3
508 263,0
999 209,7

0808 10 80 096 29,0
388 93,5
400 101,2
404 99,2
720 75,7
800 145,7
999 90,7

0808 20 50 052 118,3
720 58,5
999 88,4

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission (ABl. L 126 vom 19.5.2005, S. 12). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1702/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter für die 20. Einzelausschreibung im Rahmen
der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 der Kom-
mission vom 9. November 2005 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
betreffend Maßnahmen zum Absatz von Rahm, Butter
und Butterfett auf dem Gemeinschaftsmarkt (2) verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Interventionsbutter-
mengen aus ihren Beständen durch Ausschreibung und
gewähren für den Rahm, die Butter und das Butterfett
eine Beihilfe. Nach Artikel 25 der genannten Verordnung
werden aufgrund der auf jede Einzelausschreibung einge-
gangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und But-
terfett festgesetzt. Der genannte Mindestverkaufspreis und

der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je nach Ver-
wendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und Verarbei-
tungsweise differenziert werden. Die Höhe der Verarbei-
tungssicherheit gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG)
Nr. 1898/2005 ist entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 20. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 sind die
Mindestverkaufspreise für Interventionsbutter und der Betrag
der Verarbeitungssicherheit gemäß Artikel 25 bzw. Artikel 28
der genannten Verordnung im Anhang der vorliegenden Ver-
ordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/3

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom
25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 308 vom 25.11.2005, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2107/2005 (ABl. L 337 vom
22.12.2005, S. 20).



ANHANG

Mindestverkaufspreise für Butter und Verarbeitungssicherheit für die 20. Einzelausschreibung im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest-
verkaufspreis

Butter
≥ 82 %

In unverän-
dertem
Zustand

210 211 — 211

Butterfett 206,1 — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverän-
dertem
Zustand

45 45 — 45

Butterfett 45 — — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1703/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festsetzung des Beihilfehöchstbetrags für Rahm, Butter und Butterfett für die
20. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 1898/2005

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 der Kom-
mission vom 9. November 2005 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
betreffend Maßnahmen zum Absatz von Rahm, Butter
und Butterfett auf dem Gemeinschaftsmarkt (2) verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Interventionsbutter-
mengen aus ihren Beständen durch Ausschreibung und
gewähren für den Rahm, die Butter und das Butterfett
eine Beihilfe. Nach Artikel 25 der genannten Verordnung
werden aufgrund der auf jede Einzelausschreibung einge-
gangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und But-
terfett festgesetzt. Der genannte Mindestverkaufspreis und

der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je nach Ver-
wendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und Verarbei-
tungsweise differenziert werden. Die Höhe der Verarbei-
tungssicherheit gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG)
Nr. 1898/2005 ist entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 20. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 sind der
Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett und der
Betrag der Verarbeitungssicherheit gemäß Artikel 25 bzw. Arti-
kel 28 der genannten Verordnung im Anhang der vorliegenden
Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/5

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom
25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 308 vom 25.11.2005, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2107/2005 (ABl. L 337 vom
22.12.2005, S. 20).



ANHANG

Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett und Verarbeitungssicherheit für die 20. Einzel-
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Beihilfehöchst-
betrag

Butter ≥ 82 % 17,5 14 14 14

Butter < 82 % — 13,65 — 13

Butterfett 20 16,58 20 16,5

Rahm — — 9 6

Verarbeitungs-
sicherheit

Butter 19 — 15 —

Butterfett 22 — 22 —

Rahm — — 10 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1704/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 20. Einzelausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005
der Kommission vom 9. November 2005 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
des Rates betreffend Maßnahmen zum Absatz von
Rahm, Butter und Butterfett auf dem Gemeinschafts-
markt (2) führen die Interventionsstellen im Hinblick auf
die Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Dauer-
ausschreibung durch. Nach Artikel 54 derselben Verord-
nung wird aufgrund der je Einzelausschreibung eingegan-
genen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit
einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt.

(2) Es muss eine Endbestimmungssicherheit gemäß Artikel
53 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 gestellt
werden, um die Übernahme des Butterfetts durch den
Einzelhandel zu gewährleisten.

(3) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die angemessene Höhe festzusetzen
und die entsprechende Endbestimmungssicherheit festzu-
legen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1898/2005 durchzuführende 20. Einzelausschrei-
bung wird der Höchstbetrag der in Artikel 47 Absatz 1 der-
selben Verordnung genannten Beihilfe für Butterfett mit einem
Mindestfettgehalt von 96 % auf 19,27 EUR/100 kg festgesetzt.

Die Endbestimmungssicherheit gemäß Artikel 53 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 wird auf 21 EUR/100 kg fest-
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/7

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom
25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 308 vom 25.11.2005, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2107/2005 (ABl. L 337 vom
22.12.2005, S. 20).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1705/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festlegung des Mindestverkaufspreises für Butter für die 52. Einzelausschreibung im Rahmen
der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10 Buch-
stabe c,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der Interventionen
auf dem Markt für Butter und Rahm (2) haben Interven-
tionsstellen bestimmte Mengen Butter im Rahmen einer
Dauerausschreibung zum Verkauf angeboten.

(2) Unter Berücksichtigung der im Rahmen der einzelnen
Ausschreibungen eingegangenen Angebote sollte ein
Mindestpreis festgelegt oder die Entscheidung getroffen

werden, in Übereinstimmung mit Artikel 24a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2771/1999 keinen Zuschlag zu ertei-
len.

(3) In Anbetracht der eingegangenen Angebote sollte ein
Mindestverkaufspreis festgelegt werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 52. Einzelausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2771/1999, für die die Frist für die Einreichung von Angeboten
am 14. November 2006 abläuft, wird der Mindestverkaufspreis
für Butter auf 236,21 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DEL 319/8 Amtsblatt der Europäischen Union 18.11.2006

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 der Kommission (ABl.
L 307 vom 25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 333 vom 24.12.1999, S. 11. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1802/2005 (ABl. L 290 vom
4.11.2005, S. 3).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1706/2006 DER KOMMISSION

vom 16. November 2006

über ein Fangverbot für Seelachs im ICES-Gebiet IIa (EG-Gewässer), IIIa, IIIbcd (EG-Gewässer), IV
durch Schiffe unter der Flagge Belgiens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nut-
zung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fi-
schereipolitik (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (2), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 51/2006 des Rates vom 22.
Dezember 2005 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fisch-
bestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit
Fangbeschränkungen (2006) (3) sind die Quoten für das
Jahr 2006 vorgegeben.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord-
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die-
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2006 zugeteilte
Quote erreicht.

(3) Daher müssen die Befischung dieses Bestands sowie die
Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von
Fängen aus diesem Bestand verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann-
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied-
staat für das Jahr 2006 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als erschöpft.

Artikel 2

Verbote

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von
Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach diesem Zeitpunkt getätigt werden, sind verboten.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. November 2006

Für die Kommission
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektor für Fischerei und
maritime Angelegenheiten
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(1) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
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durch die Verordnung (EG) Nr. 768/2005 (ABl. L 128 vom
21.5.2005, S. 1).

(3) ABl. L 16 vom 20.1.2006, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1642/2006 der Kommission (ABl. L 308
vom 8.11.2006, S. 5).



ANHANG

Nr. 49

Mitgliedstaat Belgien

Bestand POK/2A34.

Art Seelachs (Pollachius virens)

Gebiet IIa (EG-Gewässer), IIIa, IIIbcd (EG-Gewässer), IV

Datum 20. Oktober 2006
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1707/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

zur Festlegung der endgültigen Erstattungssätze und der Zuteilungssätze für Ausfuhrlizenzen des
Systems B für Obst und Gemüse (Tomaten/Paradeiser, Orangen, Zitronen, Tafeltrauben, Äpfel und

Pfirsiche)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommis-
sion vom 8. Oktober 2001 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (2), insbesondere
auf Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 858/2006 der Kommis-
sion (3) wurden die Richtmengen festgesetzt, für die Aus-
fuhrlizenzen für Obst und Gemüse nach dem Verfahren B
erteilt werden können.

(2) Für die zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober 2006
nach dem Verfahren B beantragten Lizenzen für Toma-
ten/Paradeiser (*). Orangen, Zitronen, Tafeltrauben, Äpfel
und Pfirsiche sollten der endgültige Erstattungssatz in
Höhe des Erstattungsrichtsatzes und die Zuteilungssätze
für die beantragten Mengen festgesetzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Zuteilungssätze, mit denen die Mengen zu multiplizieren
sind, für die zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober
2006 die in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 858/2006 ge-
nannten Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B beantragt wur-
den, und die anzuwendenden Erstattungssätze sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 47/2003 der Kommission (ABl.
L 7 vom 11.1.2003, S. 64).

(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 8. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).

(3) ABl. L 159 vom 13.6.2006, S. 5.
(*) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte

1994.



ANHANG

Zuteilungssätze und Erstattungen, die auf die beantragten Mengen bzw. auf die zwischen dem 1. Juli und dem
31. Oktober 2006 beantragten Lizenzen nach dem Verfahren B anzuwenden sind (Tomaten/Paradeiser, Orangen,

Zitronen, Tafeltrauben, Äpfel und Pfirsiche)

Erzeugnis Erstattungssatz
(EUR/t netto)

Zuteilungssatz der
beantragten Mengen

Tomaten/Paradeiser 20 100 %

Orangen 29 100 %

Zitronen 50 100 %

Tafeltrauben 12 100 %

Äpfel 23 100 %

Pfirsiche 11 100 %
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1708/2006 DER KOMMISSION

vom 17. November 2006

über die Einfuhrlizenzen für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasiland, Simbabwe und Namibia
stammende Erzeugnisse des Rindfleischsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates vom
10. Dezember 2002 über die Regelung für landwirtschaftliche
Erzeugnisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung in den
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen
Ozean (AKP) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1706/98 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2247/2003 der Kommis-
sion vom 19. Dezember 2003 mit Durchführungsbestimmun-
gen für den Rindfleischsektor zu der Verordnung (EG)
Nr. 2286/2002 des Rates über die Regelung für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung
in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifi-
schen Ozean (AKP-Staaten) (3), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2247/2003 sieht die
Möglichkeit vor, Einfuhrlizenzen für aus Botsuana, Kenia,
Madagaskar, Swasiland, Simbabwe und Namibia
stammende Erzeugnisse des Rindfleischsektors zu ertei-
len. Allerdings müssen die Einfuhren im Rahmen der
für jedes Ausfuhrdrittland vorgesehenen Mengen erfol-
gen.

(2) Die vom 1. bis 10. November 2006 eingereichten, in
Fleisch ohne Knochen ausgedrückten Anträge auf Ertei-
lung einer Lizenz im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
2247/2003 für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasi-
land, Simbabwe und Namibia stammende Erzeugnisse
übersteigen nicht die für diese Staaten verfügbaren Men-
gen. Es ist daher möglich, Einfuhrlizenzen für die bean-
tragten Mengen auszustellen.

(3) Es sind die Mengen festzusetzen, für welche ab dem
1. Dezember 2006 Lizenzen im Rahmen der Gesamt-
menge von 52 100 t beantragt werden können.

(4) Es wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass
mit dieser Verordnung nicht die Richtlinie 72/462/EWG
des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Regelung tier-
seuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der
Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen,
von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus
Drittländern (4) beeinträchtigt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die nachstehenden Mitgliedstaaten stellen am 21. November
2006 für Erzeugnisse des Sektors Rindfleisch mit Ursprung in
bestimmten Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean Einfuhrlizenzen für die nachstehend angege-
benen Mengen und Ursprungsländer aus, ausgedrückt in Fleisch
ohne Knochen:

Deutschland:

— 390 t mit Ursprung in Botsuana,

— 30 t mit Ursprung in Namibia;

Vereinigtes Königreich:

— 130 t mit Ursprung in Botsuana,

— 223 t mit Ursprung in Namibia.

Artikel 2

Die Lizenzen können gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 2247/2003 in den ersten zehn Tagen des Monats
Dezember 2006 für folgende Mengen beantragt werden (ausge-
drückt in Fleisch ohne Knochen):

Botsuana: 13 639 t,

Kenia: 142 t,

Madagaskar: 7 579 t,

Swasiland: 3 363 t,

Simbabwe: 9 100 t,

Namibia: 6 869 t.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 18. November 2006 in Kraft.

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/13

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 (ABl. L 307 vom
25.11.2005, S. 2).

(2) ABl. L 348 vom 21.12.2002, S. 5.
(3) ABl. L 333 vom 20.12.2003, S. 37. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 1118/2004 (ABl. L 217 vom
17.6.2004, S. 10).

(4) ABl. L 302 vom 31.12.1972, S. 28. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003,
S. 36).



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. November 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 7. November 2006

über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels über die vorläufige Anwendung
des Protokolls zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Gabunischen Republik über die
Fischerei vor der Küste Gabuns für die Zeit vom 3. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2011

(2006/788/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft und die Gabunische Republik haben
ein partnerschaftliches Fischereiabkommen ausgehandelt
und paraphiert, das den Fischern aus der Gemeinschaft
in den Hoheitsgewässern der Gabunischen Republik
Fangmöglichkeiten einräumt.

(2) Die Genehmigung dieses Abkommens liegt im Interesse
der Gemeinschaft.

(3) Es ist sicherzustellen, dass die Fangtätigkeiten ab dem
Auslaufen des vorherigen Protokolls (1) bis zum Inkraft-
treten des Protokolls zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem Ab-
kommen fortgesetzt werden.

(4) Der Schlüssel für die Aufteilung der Fangmöglichkeiten
auf die Mitgliedstaaten sollte festgelegt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels über die vorläufige
Anwendung des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkei-
ten und der finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Gabunischen
Republik über die Fischerei vor der Küste Gabuns für die Zeit
vom 3. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2011 wird im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Das Abkommen gilt vorläufig mit Wirkung vom 3. Dezember
2005.

Artikel 3

Die im Protokoll zum Abkommen festgelegten Fangmöglichkei-
ten werden nach folgendem Schlüssel auf die Mitgliedstaaten
aufgeteilt:

Fischereikategorie Schiffstyp Mitgliedstaat
Zahl der
Lizenzen

oder Quote

Thunfischfang Oberflächen-Lang-
leinenfischer

Spanien 13

Portugal 3

Thunfischfang Thunfischwadenfänger/
Froster:

Spanien 12

Frankreich 12
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Schöpfen die Lizenzanträge dieser Mitgliedstaaten die im Proto-
koll festgesetzten Fangmöglichkeiten nicht aus, so kann die
Kommission auch Lizenzanträge anderer Mitgliedstaaten berück-
sichtigen.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten, deren Schiffe im Rahmen des Abkommens
Fischfang betreiben, teilen der Kommission nach den in der
Verordnung (EG) Nr. 500/2001 der Kommission vom
14. März 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates für die Überwachung
der Fänge von Gemeinschaftsschiffen in Drittlandgewässern und
auf Hoher See (1) vorgesehenen Modalitäten die Mengen mit, die
aus den einzelnen Beständen in der gabunischen Fischereizone
gefangen wurden.

Artikel 5

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Personen zu be-
stellen, die befugt sind, das Abkommen in Form eines Brief-
wechsels rechtsverbindlich im Namen der Gemeinschaft zu
unterzeichnen.

Geschehen zu Brüssel, den 7. November 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident

E. HEINÄLUOMA
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ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

über die vorläufige Anwendung des Protokolls zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der
finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
der Gabunischen Republik über die Fischerei vor der Küste Gabuns für die Zeit vom

3. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2011

A. Schreiben der Regierung Gabuns

Sehr geehrter Herr …,

ich beehre mich, Ihnen unter Bezugnahme auf das am Freitag, dem 28. Oktober 2005 paraphierte Protokoll
zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung für die Zeit vom 3. Dezember
2005 bis 2. Dezember 2011 mitzuteilen, dass Gabun bereit ist, dieses Protokoll mit Wirkung vom 3. De-
zember 2005 bis zu seinem Inkrafttreten gemäß Artikel 13 vorläufig anzuwenden, sofern die Europäische
Gemeinschaft ebenfalls dazu bereit ist.

In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die erste Rate des in Artikel 2 des Protokolls vorgesehenen
finanziellen Ausgleichs vor dem 30. September 2006 gezahlt wird.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung der Europäischen Gemeinschaft zu dieser
vorläufigen Anwendung bestätigen würden.

Genehmigen Sie, Herr …, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung Gabuns

B. Schreiben der Europäischen Gemeinschaft

Sehr geehrter Herr …,

ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen, das wie folgt lautet:

„Ich beehre mich, Ihnen unter Bezugnahme auf das am Freitag, dem 28. Oktober 2005 paraphierte
Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung für die Zeit vom
3. Dezember 2005 bis 2. Dezember 2011 mitzuteilen, dass Gabun bereit ist, dieses Protokoll mit
Wirkung vom 3. Dezember 2005 bis zu seinem Inkrafttreten gemäß Artikel 13 vorläufig anzuwenden,
sofern die Europäische Gemeinschaft ebenfalls dazu bereit ist.

In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die erste Rate des in Artikel 2 des Protokolls vorgesehenen
finanziellen Ausgleichs vor dem 30. September 2006 gezahlt wird.“

Ich beehre mich, Ihnen die Zustimmung der Europäischen Gemeinschaft zu dieser vorläufigen Anwendung
zu bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr …, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen des Rates der Europäischen Union
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PROTOKOLL

zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Gabunischen Republik über die Fischerei vor der

Küste Gabuns für die Zeit vom 3. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2011

Artikel 1

Laufzeit und Fangmöglichkeiten

(1) Mit Wirkung vom 3. Dezember 2005 werden die in
Artikel 5 des Abkommens vorgesehenen Fangmöglichkeiten
für einen Zeitraum von sechs Jahren wie folgt festgelegt:

Weit wandernde Arten (in Anhang 1 des Übereinkommens der
Vereinten Nationen von 1982 aufgelistete Arten):

— Thunfischwadenfänger/Froster: 24 Schiffe,

— Oberflächen-Langleinenfischer: 16 Schiffe.

(2) Absatz 1 gilt vorbehaltlich der Bestimmungen der Arti-
kel 4 und 5 dieses Protokolls.

(3) Die Schiffe unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Gemeinschaft dürfen Fangtätigkeiten in der Fischerei-
zone Gabuns nur ausüben, wenn sie im Besitz einer Lizenz sind,
die im Rahmen dieses Protokolls nach den im Anhang beschrie-
benen Verfahren erteilt wurde.

Artikel 2

Finanzielle Gegenleistung — Zahlungsweise

(1) Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 des Ab-
kommens für den in Artikel 1 dieses Protokolls genannten Zeit-
raum besteht einerseits aus einem jährlichen Betrag in Höhe von
715 000 EUR als Gegenleistung für den Fang einer Referenz-
menge von 11 000 t pro Jahr und andererseits aus einem spe-
zifischen Betrag von jährlich 145 000 EUR, der für die Stützung
und Durchführung fischereipolitischer Maßnahmen Gabuns be-
stimmt ist. Dieser spezifische Betrag ist integraler Bestandteil der
finanziellen Gegenleistung gemäß Artikel 7 des Abkommens.

(2) Absatz 1 gilt vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel
4, 5 und 7 dieses Protokolls.

(3) Die Summe der Beträge nach Absatz 1, also der Betrag
von 860 000 EUR, wird während der Laufzeit des Protokolls
jährlich von der Gemeinschaft gezahlt.

(4) Übersteigt die Gesamtmenge der von den Fischereifahr-
zeugen der Gemeinschaft in den gabunischen Gewässern getä-
tigten Fänge 11 000 t jährlich, so wird der Betrag der jährlichen
finanziellen Gegenleistung von 715 000 EUR um 65 EUR je
zusätzliche Tonne erhöht. Der von der Gemeinschaft gezahlte
jährliche Gesamtbetrag darf jedoch das Doppelte des in Ab-
satz 3 genannten Betrages (1 430 000 EUR) nicht übersteigen.
Übersteigen die Fänge der Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft
die dem Doppelten des jährlichen Gesamtbetrags entsprechen-
den Mengen, so wird der Betrag für die über diese Höchstmenge
hinausgehenden Fänge im darauf folgenden Jahr gezahlt.

(5) Die Zahlung der finanziellen Gegenleistung gemäß Ab-
satz 1 erfolgt für das erste Jahr bis spätestens zum 30. Septem-
ber 2006 und für die Folgejahre bis spätestens zum 30. Juni
2007, 2008, 2009, 2010 und 2011.

(6) Die Verwendung dieser finanziellen Gegenleistung unter-
liegt vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 6 der aus-
schließlichen Zuständigkeit der gabunischen Behörden.

(7) Die finanzielle Gegenleistung wird an das Schatzamt der
Gabunischen Republik auf das Konto mit der Bezeichnung „See-
fischerei“, Nr. 47069 X überwiesen.

Artikel 3

Zusammenarbeit bei der verantwortungsvollen Fischerei —
Wissenschaftliche Sitzung

(1) Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, in den ga-
bunischen Gewässern eine verantwortungsvolle Fischerei nach
dem Prinzip der Nichtdiskriminierung zwischen den in diesen
Gewässern tätigen Fangflotten zu fördern.

(2) Die Gemeinschaft und die gabunischen Behörden be-
obachten während der Laufzeit des Protokolls die Entwicklung
der Bestandslage in der gabunischen Fischereizone.

(3) Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, im Hinblick
auf die verantwortungsvolle Fischerei auf Ebene der Subregion
und insbesondere im regionalen Fischereiausschuss verstärkt zu-
sammenzuarbeiten.
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(4) Gemäß Artikel 4 des Abkommens konsultieren die Ver-
tragsparteien einander auf der Grundlage der Empfehlungen und
Entschließungen der Internationalen Kommission für die Erhal-
tung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und unter Be-
rücksichtigung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Gut-
achten im Rahmen des in Artikel 9 des Abkommens vorge-
sehenen Gemischten Ausschusses, um gegebenenfalls nach einer
wissenschaftlichen Sitzung (eventuell auf Ebene der Subregion)
einvernehmlich Maßnahmen für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Fischereiressourcen zu verabschieden, die sich auf die
Fangtätigkeit der Gemeinschaftsschiffe auswirken.

Artikel 4

Einvernehmliche Anpassung der Fangmöglichkeiten

(1) Die Fangmöglichkeiten nach Artikel 1 können einver-
nehmlich erweitert werden, soweit hierdurch gemäß den
Schlussfolgerungen der in Artikel 3 Absatz 4 genannten wissen-
schaftlichen Sitzung die nachhaltige Bewirtschaftung der gabu-
nischen Meeresschätze nicht beeinträchtigt wird. In diesem Fall
wird die finanzielle Gegenleistung (715 000 EUR) nach Arti-
kel 2 Absatz 1 zeitanteilig entsprechend erhöht. Der Gesamtbe-
trag der von der Europäischen Gemeinschaft gezahlten finanz-
iellen Gegenleistung, der sich auf die Referenzmenge bezieht,
darf jedoch höchstens das Doppelte des Betrags von 715 000
EUR ausmachen. Übersteigen die jährlichen Fänge der Fischerei-
fahrzeuge der Gemeinschaft das Doppelte der Menge von
11 000 t (d h. 22 000 t), so wird der Betrag für die über diese
Höchstmenge hinausgehenden Fänge im darauf folgenden Jahr
gezahlt.

(2) Einigen sich die Vertragsparteien dagegen auf eine Verrin-
gerung der in Artikel 1 festgelegten Fangmöglichkeiten, so wird
die finanzielle Gegenleistung zeitanteilig entsprechend gekürzt.

(3) Die Vertragsparteien können auch die Aufteilung der
Fangmöglichkeiten auf die unterschiedlichen Kategorien von Fi-
schereifahrzeugen einvernehmlich anpassen, wobei sie etwaige
Empfehlungen der wissenschaftlichen Sitzung gemäß Artikel 3
zur Bewirtschaftung der Bestände, die von dieser Umverteilung
betroffen sein könnten, berücksichtigen. Die Vertragsparteien
vereinbaren eine entsprechende Anpassung der finanziellen Ge-
genleistung, wenn die Umverteilung der Fangmöglichkeiten dies
rechtfertigt.

Artikel 5

Neue Fangmöglichkeiten

(1) Sollten die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft an Fang-
tätigkeiten interessiert sein, die nicht in Artikel 1 genannt sind,
konsultiert die Gemeinschaft Gabun im Hinblick auf eine even-
tuelle Genehmigung dieser neuen Fangtätigkeiten. Die Vertrags-
parteien vereinbaren gegebenenfalls die für diese neuen Fang-
möglichkeiten geltenden Bedingungen und ändern erforderli-
chenfalls dieses Protokoll und seinen Anhang.

(2) Die Vertragsparteien fördern die Versuchsfischerei, insbe-
sondere die Versuchsfischerei auf Tiefseearten in den gabuni-
schen Gewässern. Zu diesem Zweck und auf Ersuchen einer
der Vertragsparteien konsultieren sie einander und entscheiden
von Fall zu Fall über die Arten, die Bedingungen und die sons-
tigen relevanten Parameter.

Die Vertragsparteien üben Versuchsfischerei nach Maßgabe der
Parameter aus, die sie gegebenenfalls in einer Verwaltungsver-
einbarung festgelegt haben. Die Versuchsfischerei sollte für ei-
nen Zeitraum von höchstens sechs Monaten genehmigt werden.
Kommen die Vertragsparteien zu dem Schluss, dass die Ver-
suchsfischerei positive Ergebnisse erbracht hat, so kann die ga-
bunische Regierung der Gemeinschaftsflotte bis zum Ablauf
dieses Protokolls Fangmöglichkeiten für die neuen Arten zutei-
len. Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 2 Absatz 1
dieses Protokolls wird entsprechend erhöht.

Artikel 6

Aussetzung und Anpassung der Zahlung der finanziellen
Gegenleistung wegen außergewöhnlicher Umstände

(1) Verhindern außergewöhnliche Umstände, Naturereignisse
ausgenommen, die Ausübung der Fangtätigkeiten in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Gabuns, so kann die Eu-
ropäische Gemeinschaft nach Konsultationen zwischen den bei-
den Vertragsparteien innerhalb von zwei Monaten nach Bean-
tragung der Konsultationen durch eine der Parteien die Zahlung
der in Artikel 2 Absatz 1 genannten finanziellen Gegenleistung
unter der Voraussetzung aussetzen, dass die Europäische
Gemeinschaft bis zum Zeitpunkt der Aussetzung alle fälligen
Beträge gezahlt hat.

(2) Die Zahlung der finanziellen Gegenleistung wird wieder
aufgenommen, sobald die Vertragsparteien nach Konsultationen
einvernehmlich feststellen, dass die schwerwiegenden Gründe,
die zur Einstellung der Fangtätigkeit geführt haben, nicht
mehr vorliegen und/oder die Fangtätigkeit wieder aufgenommen
werden kann.

(3) Die Geltungsdauer der den Gemeinschaftsschiffen ge-
währten Lizenzen, die gleichzeitig mit der Zahlung der finan-
ziellen Gegenleistung ausgesetzt wird, wird um den Zeitraum
der Aussetzung der Fangtätigkeiten verlängert.

Artikel 7

Förderung einer verantwortungsvollen Fischerei in den
gabunischen Gewässern

(1) Sechzig Prozent (60 %) des Gesamtbetrags der finanziel-
len Gegenleistung gemäß Artikel 2 sind jährlich zur Stützung
und Durchführung fischereipolitischer Maßnahmen der Regie-
rung Gabuns bestimmt.
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Für die Verwaltung des entsprechenden Betrags durch Gabun
legen die beiden Vertragsparteien einvernehmlich und entspre-
chend den derzeitigen Prioritäten der gabunischen Fischereipo-
litik zur Schaffung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen
Fischerei die Ziele sowie die jährliche und mehrjährige Planung
gemäß Absatz 2 fest.

(2) Zur Umsetzung der Bestimmungen des Absatzes 1 ver-
einbaren die Gemeinschaft und Gabun auf Vorschlag Gabuns in
dem in Artikel 9 des Abkommens vorgesehenen Gemischten
Ausschuss spätestens innerhalb von drei Monaten nach Inkraft-
treten dieses Protokolls ein mehrjähriges sektorales Programm
mit Durchführungsmodalitäten, die insbesondere Folgendes um-
fassen:

a) die jährlichen und mehrjährigen Leitlinien für die Verwen-
dung des in Absatz 1 genannten Teils des finanziellen Aus-
gleichs und der spezifischen Beträge für die jährlich durch-
zuführenden Maßnahmen;

b) die jährlichen und mehrjährigen Ziele, die letztendlich zur
Ausübung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Fi-
scherei führen sollen, wobei den Prioritäten Gabuns auf dem
Gebiet der nationalen Fischereipolitik oder in anderen Poli-
tikbereichen, die mit der Ausübung einer verantwortungsvol-
len und nachhaltigen Fischerei in Zusammenhang stehen
oder sich auf sie auswirken, Rechnung zu tragen ist;

c) die Kriterien und Verfahren für die jährliche Bewertung der
Ergebnisse.

(3) Änderungsvorschläge hinsichtlich des mehrjährigen sekto-
ralen Programms oder der Verwendung der spezifischen Beträge
für die jährlich durchzuführenden Maßnahmen müssen von den
Vertragsparteien im Gemischten Ausschuss genehmigt werden.

(4) Gabun beschließt jedes Jahr über die Verwendung des in
Absatz 1 genannten Prozentanteils für die Durchführung des
mehrjährigen Programms. Im ersten Jahr der Laufzeit des Proto-
kolls ist der Gemeinschaft diese Verwendung zum Zeitpunkt der
Genehmigung des mehrjährigen sektoralen Programms im Ge-
mischten Ausschuss mitzuteilen. In den Folgejahren teilt Gabun
der Gemeinschaft diese Verwendung bis spätestens 1. Mai des
vorangehenden Jahres mit.

(5) Wenn die jährliche Bewertung der Ergebnisse bei der
Durchführung des mehrjährigen sektoralen Programms es recht-
fertigt, kann die Europäische Gemeinschaft eine Anpassung der
in Artikel 2 Absatz 1 dieses Protokolls genannten finanziellen
Gegenleistung vorschlagen, damit der Betrag der tatsächlich für

die Durchführung des Programms eingesetzten Mittel an diese
Ergebnisse angepasst wird.

Artikel 8

Meinungsverschiedenheiten — Aussetzung der Anwendung
des Protokolls

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung
oder Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls finden
Konsultationen zwischen den Vertragsparteien im Rahmen des
Gemischten Ausschusses gemäß Artikel 9 des Abkommens statt,
der erforderlichenfalls zu einer außerordentlichen Sitzung ein-
berufen wird.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 9 kann die
Anwendung des Protokolls auf Initiative einer der Vertragspar-
teien ausgesetzt werden, wenn die Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Vertragsparteien als schwerwiegend angesehen
werden und in den gemäß Absatz 1 geführten Konsultationen
im Gemischten Ausschuss nicht gütlich beigelegt werden konn-
ten.

(3) Die Anwendung des Protokolls kann ausgesetzt werden,
indem die betreffende Vertragspartei ihre Absicht mindestens
drei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirk-
sam sein soll, schriftlich mitteilt.

(4) Im Fall der Aussetzung konsultieren die Vertragsparteien
einander und bemühen sich um eine gütliche Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten. Wird eine solche Beilegung erreicht,
so wird die Anwendung des Protokolls wieder aufgenommen
und der Betrag der finanziellen Gegenleistung je nach Dauer der
Aussetzung des Protokolls zeitanteilig entsprechend gekürzt.

Artikel 9

Aussetzung der Anwendung des Protokolls wegen
Nichtzahlung

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 3 kann die An-
wendung dieses Protokolls unter folgenden Bedingungen ausge-
setzt werden, wenn die Gemeinschaft die in Artikel 2 vorge-
sehenen Zahlungen nicht leistet:

a) Die zuständigen gabunischen Behörden teilen der Europä-
ischen Kommission das Ausbleiben der Zahlung mit. Die
Kommission prüft die Angelegenheit und veranlasst die be-
treffende Zahlung erforderlichenfalls binnen 60 Arbeitstagen
nach Eingang der Benachrichtigung.
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b) Geht innerhalb der in Artikel 2 Absatz 5 dieses Protokolls
genannten Frist weder die Zahlung noch eine angemessene
Begründung für das Ausbleiben der Zahlung ein, so sind die
zuständigen gabunischen Behörden berechtigt, die Anwen-
dung des Protokolls auszusetzen. Sie setzen die Europäische
Kommission hierüber unverzüglich in Kenntnis.

c) Die Anwendung des Protokolls wird wieder aufgenommen,
sobald die betreffende Zahlung geleistet ist.

Artikel 10

Anwendbares nationales Recht

Für die Tätigkeit der Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft in den
gabunischen Gewässern gilt gabunisches Recht, sofern das Ab-
kommen sowie dieses Protokoll mit seinem Anhang und seinen
Anlagen nichts anderes vorsehen.

Artikel 11

Revisionsklausel

Im vierten Jahr der Anwendung des Protokolls, seines Anhangs
und seiner Anlagen können die Vertragsparteien die Bestim-

mungen des Protokolls, des Anhangs und der Anlagen über-
prüfen und gegebenenfalls ändern. Diese Änderungen können
auch die Referenzmenge und die von den Reedern geleisteten
pauschalen Vorauszahlungen betreffen.

Artikel 12

Aufhebung

Der Anhang des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Gabunischen Republik über die Fischerei
vor der Küste Gabuns wird aufgehoben und durch den Anhang
dieses Protokolls ersetzt.

Artikel 13

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll und der Anhang treten zu dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die Vertragsparteien einander den Ab-
schluss der hierzu erforderlichen Verfahren notifizieren.

(2) Sie gelten mit Wirkung vom 3. Dezember 2005.

DE18.11.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 319/21



ANHANG

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DES FISCHFANGS DURCH FISCHEREIFAHRZEUGE DER
GEMEINSCHAFT IN DER FISCHEREIZONE GABUNS

KAPITEL I

LIZENZANTRÄGE UND LIZENZERTEILUNG

ABSCHNITT 1

Lizenzerteilung

1. Eine Fanglizenz für die Fischereizone Gabuns können nur zugelassene Fischereifahrzeuge erhalten.

2. Zum Fischfang zugelassen wird nur ein Schiff, über das bzw. dessen Reeder oder Kapitän kein Verbot der Fischerei-
tätigkeit in Gabun verhängt worden ist. Es dürfen keine Ansprüche oder Forderungen der gabunischen Behörden
offen stehen, d. h. Reeder und Kapitän müssen allen früheren Verpflichtungen in Gabun aus Fischereitätigkeiten im
Rahmen der mit der Gemeinschaft geschlossenen Fischereiabkommen nachgekommen sein.

3. Jedes Gemeinschaftsschiff, das eine Fanglizenz beantragt, muss durch einen Konsignatar mit Wohnsitz in Gabun
vertreten sein. Name und Anschrift dieses Vertreters sind im Lizenzantrag anzugeben.

4. Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft beantragen die Fanglizenz für jedes Fischereifahrzeug, das nach Maßgabe
des Abkommens Fischfang betreiben will, bei den zuständigen gabunischen Behörden mindestens 15 Tage vor Beginn
der gewünschten Geltungsdauer.

5. Für die beim Fischereiministerium eingereichten Anträge ist das Formular gemäß dem Muster in Anlage I zu ver-
wenden.

6. Jedem Lizenzantrag ist Folgendes beizufügen:

— ein Beleg über die Zahlung der Gebühren für die Geltungsdauer der Lizenz;

— alle sonstigen Unterlagen oder Bescheinigungen, die nach den für den jeweiligen Schiffstyp geltenden besonderen
Bestimmungen gemäß dem vorliegenden Protokoll erforderlich sind.

7. Die Gebühren werden auf das von den gabunischen Behörden nach Artikel 2 Absatz 7 des Protokolls angegebene
Konto überwiesen.

8. Die Gebühren umfassen alle nationalen und lokalen Abgaben mit Ausnahme der Hafengebühren und der Kosten für
die Erbringung von Dienstleistungen.

9. Die Lizenzen für sämtliche Fischereifahrzeuge werden den Reedern oder ihren Vertretern über die Delegation der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Gabun durch das gabunische Fischereiministerium binnen fünfzehn
Tagen nach Eingang aller unter Nummer 6 genannten Unterlagen zugestellt.

10. Sollten die Büros der Delegation der Europäischen Kommission zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Lizenz
geschlossen sein, so kann die Lizenz direkt dem Konsignatar des Fischereifahrzeugs zugestellt werden, wobei die
Delegation eine Kopie erhält.

11. Die Lizenz wird auf den Namen eines bestimmten Schiffes ausgestellt und ist nicht übertragbar.

12. Auf Antrag der Europäischen Gemeinschaft und bei nachweislichem Vorliegen höherer Gewalt wird die Lizenz für ein
Schiff jedoch durch eine Lizenz für ein anderes Schiff derselben Kategorie gemäß Artikel 1 des Protokolls ersetzt,
ohne dass eine neue Gebühr zu zahlen ist. In diesem Fall wird bei der Berechnung der Fangmenge zwecks Ermittlung
etwaiger zusätzlicher Beträge die Gesamtfangmenge beider Schiffe zugrunde gelegt.

DEL 319/22 Amtsblatt der Europäischen Union 18.11.2006



13. Der Reeder des zu ersetzenden Fischereifahrzeugs oder sein Vertreter sendet die ungültig gewordene Lizenz über die
Delegation der Europäischen Kommission an das gabunische Fischereiministerium zurück.

14. Die neue Lizenz gilt ab dem Tag, an dem der Reeder dem gabunischen Fischereiministerium die ungültig gewordene
Lizenz zurückgibt. Die Delegation der Europäischen Kommission in Gabun wird von der Lizenzübertragung unter-
richtet.

15. Die Lizenz ist unbeschadet der Bestimmungen von Kapitel VIII Nummer 2 dieses Anhangs jederzeit an Bord mitzu-
führen.

ABSCHNITT 2

Lizenzbedingungen — Gebühren und Vorauszahlungen

1. Die Lizenzen gelten für die Dauer eines Jahres. Sie sind erneuerbar.

2. Die Gebühren werden für Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleinenfischer auf 35 EUR je in der Fischerei-
zone von Gabun gefangene Tonne festgesetzt.

3. Die Lizenzen werden erteilt, nachdem folgende Pauschalbeträge an die zuständigen staatlichen Behörden gezahlt
worden sind:

— 4 550 EUR je Thunfischwadenfänger; dies entspricht den Gebühren für den Fang von jährlich 130 Tonnen Fisch
weit wandernder und verwandter Arten;

— 2 030 EUR je Oberflächen-Langleinenfischer; dies entspricht den Gebühren für den Fang von jährlich 58 Tonnen
Fisch weit wandernder und verwandter Arten.

4. Die Mitgliedstaaten teilen der Europäischen Kommission mit Kopie an die Delegation der Europäischen Kommission
und an die gabunischen Behörden bis zum 15. Mai jedes Jahres die von den wissenschaftlichen Instituten gemäß
Nummer 5 bestätigten Fangmengen des abgelaufenen Jahres mit.

5. Die Endabrechnung der für das Jahr n fälligen Gebühren wird von der Europäischen Kommission spätestens am 30.
Juni des Jahres n + 1 auf der Grundlage der Fangmeldungen erstellt, die von jedem Reeder mitgeteilt und von den für
die Überprüfung der Fangangaben zuständigen wissenschaftlichen Instituten in den Mitgliedstaaten, wie dem IRD
(Institut de Recherche pour le Développement — Forschungsinstitut für Entwicklung), dem IEO (Instituto Español de
Oceanografia — Spanisches Ozeanografisches Institut) und dem IPIMAR (Instituto de Investigacão das Pescas e do
Mar — Portugiesisches Institut für Meeresforschung), über die Delegation der Europäischen Kommission bestätigt
worden sind.

6. Diese Abrechnung wird dem gabunischen Fischereiministerium und den Reedern gleichzeitig zugestellt.

7. Die Reeder überweisen den zuständigen gabunischen Behörden etwaige offen stehende Beträge bis spätestens 31. Juli
des Jahres n + 1 auf das in Abschnitt 1 Nummer 7 dieses Kapitels genannte Konto.

8. Fällt die endgültige Abrechnung allerdings niedriger aus als der unter Nummer 3 dieses Abschnitts genannte Vor-
schussbetrag, so wird die Differenz dem Reeder nicht erstattet.

KAPITEL II

FISCHEREIZONEN

1. Die Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleinenfischer der Gemeinschaft dürfen außerhalb des Küstenstreifens
von 12 Seemeilen ab den Basislinien fischen.

2. Sperrzonen für die Schifffahrt:

Gebiete, die an Ölförderanlagen angrenzen, sind für die Schifffahrt gesperrt.
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Das Ministerium für Fischerei der Gabunischen Republik teilt den Reedern bei Aushändigung der Fanglizenz die
Abgrenzungen dieser Gebiete mit.

Die für die Schifffahrt gesperrten Gebiete werden zur Information auch der Delegation der Europäischen Kommission
in der Gabunischen Republik mitgeteilt, ebenso wie jede Änderung, die mindestens zwei Monate vor ihrer Durch-
führung angekündigt wird.

KAPITEL III

FANGMELDUNGEN

1. Im Sinne dieses Anhangs ist die Dauer einer Fangreise eines Gemeinschaftsschiffs wie folgt definiert:

— die Zeit zwischen einer Einfahrt in die und Ausfahrt aus der Fischereizone Gabuns;

— die Zeit zwischen einer Einfahrt in die Fischereizone Gabuns und einer Umladung;

— die Zeit zwischen einer Einfahrt in die Fischereizone Gabuns und einer Anlandung in Gabun.

2. Die Fischereifahrzeuge, die im Rahmen des Abkommens in den gabunischen Gewässern Fischfang betreiben dürfen,
müssen ihre Fänge dem gabunischen Fischereiministerium melden, damit dieses die von den zuständigen wissen-
schaftlichen Instituten nach dem Verfahren von Kapitel I Abschnitt 2 Nummer 4 dieses Anhangs validierten Fang-
mengen kontrollieren kann. Die Fangmeldungen werden wie folgt übermittelt:

2.1. Für jedes Gültigkeitsjahr der Lizenz im Sinne von Kapitel I Abschnitt 3 Nummer 2 dieses Anhangs werden Fang-
meldungen erstellt, in denen die Fangmengen aufgeführt sind, die das Schiff auf jeder seiner Fangreisen erzielt hat. Die
auf einem physischen Träger angebrachten Originale der Meldungen werden dem gabunischen Fischereiministerium
binnen 45 Tagen nach Abschluss der letzten Fangreise in dem betreffenden Zeitraum übermittelt. Kopien werden zur
selben Zeit elektronisch oder per Fax an den Flaggenmitgliedstaat und an das gabunische Fischereiministerium
versandt.

2.2. Die Fischereifahrzeuge melden ihre Fänge mithilfe des Logbuch-Formulars nach dem Muster in Anlage 2. Für die
Zeiten, in denen sich das Schiff nicht in den gabunischen Gewässern aufgehalten hat, ist im Logbuch „Außerhalb der
AWZ Gabuns“ einzutragen.

2.3. Diese Formulare werden leserlich ausgefüllt und vom Kapitän des Fischereifahrzeugs oder seinem gesetzlichen Ver-
treter unterzeichnet.

3. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels behält sich die Regierung Gabuns vor, die Lizenz
des betreffenden Schiffes bis zur Erfüllung der Förmlichkeit auszusetzen und gegen den Reeder des betreffenden
Schiffes die in den geltenden gabunischen Vorschriften vorgesehene Strafe zu verhängen. Die Europäische Kommis-
sion und der Flaggenmitgliedstaat werden hiervon unterrichtet.

KAPITEL IV

UMLADUNGEN UND ANLANDUNGEN

Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Möglichkeiten für Umladungen und Anlandungen in den gabunischen
Häfen zu verbessern.

1. Anlandungen:

Thunfischfänger der Gemeinschaft, die ihre Fänge freiwillig in einem gabunischen Hafen anlanden, erhalten auf den in
Kapitel I Abschnitt 2 Nummer 2 des Anhangs angegebenen Betrag eine Ermäßigung in Höhe von 5 EUR pro Tonne,
die in den gabunischen Gewässern gefischt wurde.

Eine weitere Ermäßigung in Höhe von 5 EUR wird gewährt, wenn die Fischereierzeugnisse in einem gabunischen
Fischverarbeitungsbetrieb verkauft werden.

Diese Regelung gilt für alle Gemeinschaftsschiffe für bis zu 50 % der in der Endabrechnung angegebenen Fangmenge
(im Sinne von Kapitel III des Anhangs) ab dem ersten Geltungsjahr des Protokolls.
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2. Die Durchführungsbestimmungen für die Kontrolle der angelandeten oder umgeladenen Fangmengen werden auf der
ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses festgelegt.

3. Bewertung:

Die Höhe der finanziellen Anreize und der höchstmögliche Prozentanteil an den Fangmengen gemäß Endabrechnung
werden vom Gemischten Ausschuss nach Auswertung der sozioökonomischen Auswirkungen der in dem betref-
fenden Jahr vorgenommenen Anlandungen angepasst.

KAPITEL V

ANHEUERUNG VON SEELEUTEN

1. Reeder von Thunfischfängern und Oberflächen-Langleinenfischern verpflichten sich, im Rahmen nachstehender Be-
dingungen und Grenzen Staatsangehörige von AKP-Staaten zu beschäftigen:

— Die Flotte der Thunfischwadenfänger beschäftigt für die Zeit ihres Fangeinsatzes in der Fischereizone der Dritt-
länder mindestens 20 % AKP-Seeleute.

— Die Flotte der Oberflächen-Langleinenfischer beschäftigt für die Zeit ihres Fangeinsatzes in der Fischereizone der
Drittländer mindestens 20 % AKP-Seeleute.

2. Die Reeder bemühen sich, noch weitere Seeleute aus AKP-Staaten an Bord zu nehmen.

3. Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der
Arbeit gilt uneingeschränkt für die auf Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft tätigen Seeleute. Bei den Rechten
handelt es sich insbesondere um die Versammlungsfreiheit sowie um die tatsächliche Anerkennung des Rechts der
Arbeitnehmer auf Tarifverhandlungen und auf die Beseitigung von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf.

4. Die Arbeitsverträge der AKP-Seeleute, von denen die Unterzeichner eine Kopie erhalten, werden zwischen dem (den)
Vertreter(n) der Reederei und den Seeleuten und/oder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern ausgehandelt. Durch
diese Verträge sind die Seeleute an das auf sie anwendbare Sozialversicherungssystem angeschlossen (also lebens-,
kranken- und unfallversichert).

5. Die Heuer der AKP-Seeleute geht zulasten der Reeder. Sie ist vor Ausstellung der Lizenzen von den Reedern oder
ihren Vertretern einvernehmlich festzusetzen. Die Entlohnung der lokalen Seeleute darf jedoch nicht schlechter sein
als die der gabunischen Besatzung und sie darf auf keinen Fall unter den IAO-Normen liegen.

6. Die von den Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft angeheuerten Seeleute müssen sich einen Tag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt für die Einschiffung beim Kapitän des bezeichneten Schiffes melden. Erscheint der Seemann
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt zur Einschiffung, so ist der Reeder von der Verpflichtung zur Anheuerung dieses
Seemanns befreit.

KAPITEL VI

TECHNISCHE MASSNAHMEN

Die Fischereifahrzeuge halten die von der ICCAT für die Region verabschiedeten Maßnahmen und Empfehlungen in Bezug
auf Fanggeräte, ihre technischen Spezifikationen und alle anderen für ihre Fangtätigkeit geltenden technischen Maßnah-
men ein.

KAPITEL VII

BEOBACHTER

1. Die Fischereifahrzeuge, die im Rahmen des Abkommens in den gabunischen Gewässern Fischfang betreiben dürfen,
nehmen unter den nachstehenden Bedingungen die von der zuständigen regionalen Fischereiorganisation benannten
Beobachter an Bord:

1.1. Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft nehmen auf Antrag der zuständigen regionalen Fischereiorganisation einen
von diesen benannten Beobachtern an Bord, dessen Aufgabe darin besteht, insbesondere die in den gabunischen
Gewässern getätigten Fänge zu überprüfen.
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1.2. Die zuständige regionale Fischereiorganisation erstellt die Liste der Fischereifahrzeuge, die gehalten sind, einen
Beobachter an Bord zu nehmen, und die Liste der an Bord zu nehmenden Beobachter. Diese Listen werden auf
dem neuesten Stand gehalten. Sie werden sofort nach ihrer Aufstellung und anschließend alle drei Monate mit
eventuellen Aktualisierungen an die Europäische Kommission weitergeleitet.

1.3. Die zuständige regionale Fischereiorganisation teilt den betreffenden Reedern oder ihren Vertretern den Namen des
an Bord des jeweiligen Fischereifahrzeugs zu nehmenden Beobachters bei der Lizenzerteilung oder spätestens 15
Tage vor dem voraussichtlichen Einschiffungstermin des Beobachters mit.

2. Der Beobachter bleibt für eine Fangreise an Bord. Auf ausdrückliches Ersuchen der zuständigen gabunischen
Behörden kann dieser Aufenthalt an Bord je nach der durchschnittlichen Dauer der Fangreisen des betreffenden
Fischereifahrzeugs jedoch auf mehrere Fangreisen aufgeteilt werden. Die zuständige regionale Behörde äußert dieses
Ersuchen, wenn sie den Namen des Beobachters mitteilt, der an Bord des betreffenden Fischereifahrzeugs gehen soll.

3. Die Bedingungen für die Übernahme des Beobachters an Bord werden vom Reeder oder seinem Vertreter und den
zuständigen regionalen Behörden einvernehmlich festgelegt.

4. Der Beobachter geht zu Beginn der ersten Fangreise in den gabunischen Fischereigewässern nach Übermittlung der
Liste der ausgewählten Schiffe in einem vom Reeder bestimmten Hafen an Bord.

5. Die Reeder teilen binnen zwei Wochen und zehn Tage im Voraus die für die Übernahme der Beobachter vorge-
sehenen Daten und gabunischen Häfen mit.

6. Wird der Beobachter im Ausland an Bord genommen, so werden seine Reisekosten vom Reeder übernommen.
Verlässt ein Fischereifahrzeug die regionale Fischereizone mit einem regionalen Beobachter an Bord, so wird für
dessen unverzügliche Rückkehr auf Kosten des Reeders gesorgt.

7. Findet sich der Beobachter nicht binnen zwölf Stunden nach dem vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort ein,
so ist der Reeder nicht länger verpflichtet, diesen Beobachter an Bord zu nehmen.

8. Der Beobachter wird an Bord wie ein Offizier behandelt. Wenn das Schiff in den gabunischen Gewässern fischt,
erfüllt er folgende Aufgaben:

8.1. Er beobachtet die Fangtätigkeiten der Schiffe;

8.2. er überprüft die Position der Schiffe beim Fischfang;

8.3. er nimmt im Rahmen wissenschaftlicher Programme biologische Probenahmen vor;

8.4. er erstellt eine Übersicht der verwendeten Fanggeräte;

8.5. er überprüft die Angaben zu den in den gabunischen Fischereigewässern getätigten Fängen im Logbuch;

8.6. er überprüft den Anteil der Beifänge und nimmt eine Schätzung der zurückgeworfenen Mengen an marktfähigen
Fischen vor;

8.7. er übermittelt per Funk die Fangangaben einschließlich der an Bord befindlichen Mengen an Zielarten und Bei-
fängen.

9. Der Kapitän trifft alle ihm obliegenden Vorkehrungen, um Sicherheit und Wohlergehen des Beobachters bei der
Ausübung seiner Aufgaben zu gewährleisten.

10. Dem Beobachter ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jede erforderliche Hilfe zu gewähren. Der Kapitän
gewährt ihm Zugang zu den für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Mitteln der Nachrichtenüber-
tragung, zu den Unterlagen, die in direktem Zusammenhang mit der Fangtätigkeit des Schiffes stehen, insbesondere
dem Logbuch und dem Navigationslogbuch, sowie zu den Teilen des Schiffes, zu denen er zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben Zugang haben muss.
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11. Während seines Aufenthalts an Bord

11.1. trifft der Beobachter alle geeigneten Vorkehrungen, damit seine Einschiffung und seine Anwesenheit an Bord die
Fangtätigkeiten weder unterbrechen noch behindern;

11.2. geht er mit den an Bord befindlichen Gegenständen und Ausrüstungen sorgfältig um und wahrt die Vertraulichkeit
sämtlicher Dokumente des betreffenden Schiffes.

12. Am Ende des Beobachtungszeitraums und vor Verlassen des Schiffes erstellt der Beobachter einen Tätigkeitsbericht,
der der zuständigen regionalen Fischereiorganisation mit Kopie an die Europäische Kommission übersandt wird. Er
unterzeichnet ihn in Gegenwart des Kapitäns, der seinerseits alle als notwendig erachteten Bemerkungen hinzufügen
oder hinzufügen lassen kann und diese anschließend unterzeichnet. Eine Kopie des Berichts wird dem Kapitän des
Schiffes ausgehändigt, wenn der wissenschaftliche Beobachter von Bord geht.

13. Der Reeder sorgt im Rahmen der Möglichkeiten des Schiffes auf seine Kosten für Unterkunft und Verpflegung der
Beobachter, die wie Offiziere behandelt werden.

14. Die Vergütung und die Sozialabgaben des Beobachters gehen zulasten der zuständigen regionalen Fischereiorgani-
sation.

KAPITEL VIII

ÜBERWACHUNG

1. Die Europäische Gemeinschaft führt eine Liste der Fischereifahrzeuge, denen eine Lizenz gemäß den Bestimmungen
des vorliegenden Protokolls ausgestellt wurde. Diese Liste wird den für die Fischereiüberwachung zuständigen
gabunischen Behörden nach ihrer Aufstellung und nach jeder Aktualisierung übermittelt.

2. Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft können in die unter Nummer 1 genannte Liste eingetragen werden, sobald
die Benachrichtigung über die Vorauszahlung gemäß Kapitel I Abschnitt 2 Nummer 3 eingegangen ist. In diesem
Fall kann der Reeder eine beglaubigte Kopie dieser Liste erhalten, die bis zur Erteilung der Fanglizenz an Bord
mitzuführen ist.

3. Einfahrt in die Fischereizone und Ausfahrt

3.1. Die Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft teilen den für die Fischereiüberwachung zuständigen gabunischen Be-
hörden mindestens 3 Stunden im Voraus ihre Absicht mit, in die gabunische Fischereizone einzufahren oder diese
zu verlassen. Sie geben dabei an, welche Arten sie in welchen Mengen insgesamt an Bord mitführen.

3.2. Die Mitteilung über das Verlassen der Fischereizone ist mit einer Positionsmeldung verbunden. Diese Mitteilungen
erfolgen vorrangig per Fax (+241-76 46 02) oder bei fehlendem Faxgerät über Funk (Rufzeichen DGPA-6241
MH2) oder E-Mail (dgpa@internetgabon.com).

3.3. Betreibt ein Schiff Fischfang, ohne die zuständige gabunische Behörde entsprechend unterrichtet zu haben, so wird
dies als Verstoß angesehen.

3.4. Die Fax- und Telefonnummern sowie die E-Mail-Adresse werden auch bei Erteilung der Fanglizenz mitgeteilt.

4. Kontrollverfahren

4.1. Die Kapitäne der Gemeinschaftsschiffe, die in den gabunischen Gewässern Fischfang betreiben, gestatten jedem mit
Kontrollen und der Überwachung der Fischereitätigkeiten beauftragten gabunischen Beamten, an Bord zu kommen,
und unterstützen ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

4.2. Die Anwesenheit dieser Beamten an Bord darf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit nicht über-
schreiten.

4.3. Nach Abschluss der Kontrolle wird dem Schiffskapitän eine Bescheinigung ausgehändigt.
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5. Satellitenüberwachung

5.1. Alle im Rahmen des Abkommens fischenden Gemeinschaftsschiffe werden nach den in Anlage 4 genannten
Bedingungen per Satellit überwacht. Diese Bestimmungen treten am zehnten Tag nach der Benachrichtigung der
Regierung Gabuns an die Delegation der EG in Gabun über die Inbetriebnahme des Fischereiüberwachungszentrums
von Gabun in Kraft.

6. Aufbringung

6.1. Die zuständigen gabunischen Behörden benachrichtigen den Flaggenstaat und die Europäische Kommission binnen
24 Stunden, wenn ein Gemeinschaftsschiff in den gabunischen Gewässern aufgebracht wurde oder eine Sanktion
gegen ein Gemeinschaftsschiff verhängt wurde.

6.2. Gleichzeitig ist dem Flaggenstaat und der Europäischen Kommission ein kurzer Bericht über die Umstände und
Gründe der Aufbringung zu übermitteln.

7. Aufbringungsprotokoll

7.1. Nach Aufnahme des Tatbestands in dem Protokoll, das von der zuständigen gabunischen Behörde erstellt wird,
muss der Kapitän des Schiffes dieses Dokument unterzeichnen.

7.2. Diese Unterschrift beeinträchtigt nicht die Rechte und die Mittel der Verteidigung, die der Kapitän gegen den ihm
zur Last gelegten Verstoß geltend machen kann.

7.3. Der Kapitän muss sein Schiff in den von den gabunischen Behörden bezeichneten Hafen bringen. Bei einem
geringfügigen Verstoß kann die zuständige gabunische Behörde dem Schiff die Fortsetzung seiner Fangtätigkeiten
gestatten.

8. Konzertierungssitzung im Fall einer Aufbringung

8.1. Bevor etwaige Maßnahmen gegenüber dem Schiffskapitän oder der Besatzung oder hinsichtlich der Ladung und
Ausrüstung des Schiffes ergriffen werden, ausgenommen Maßnahmen zur Sicherung von Beweisen für den mut-
maßlichen Verstoß, findet binnen einem Arbeitstag nach Eingang der oben genannten Informationen zwischen der
Europäischen Kommission und den zuständigen gabunischen Behörden eine Konzertierungssitzung statt, an der
auch ein Vertreter des betreffenden Mitgliedstaats teilnehmen kann.

8.2. Im Laufe dieser Konzertierung tauschen die Vertragsparteien untereinander sämtliche Dokumente und Angaben aus,
die dazu beitragen können, den Sachverhalt zu klären. Der Reeder oder sein Stellvertreter wird über das Ergebnis
dieser Konzertierung sowie über alle aufgrund der Aufbringung getroffenen Maßnahmen informiert.

9. Regelung

9.1. Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte wird versucht, den mutmaßlichen Verstoß im Wege eines Vergleichs zu
regeln. Dieses Verfahren ist innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Aufbringung abzuschließen.

9.2. Im Falle eines Vergleichs wird die Höhe des Bußgeldes nach den gabunischen Rechtsvorschriften festgesetzt.

9.3. Konnte der Fall nicht durch einen Vergleich beigelegt werden und kommt es zur Klage bei einer zuständigen
gerichtlichen Instanz, so hinterlegt der Reeder bei einer von den zuständigen gabunischen Behörden bezeichneten
Bank eine Sicherheit, deren Höhe unter Berücksichtigung der Kosten der Aufbringung sowie der Geldstrafen und
Entschädigungen festgesetzt wird, die von den Verantwortlichen zu leisten sind.

9.4. Die Banksicherheit kann vor Abschluss des Gerichtsverfahrens nicht aufgehoben werden. Sie wird im Falle der
Beendigung des Verfahrens ohne Verurteilung freigegeben. Ebenso wird bei einer Verurteilung mit Verhängen einer
Geldstrafe, die niedriger ausfällt als die hinterlegte Sicherheit, der Restbetrag von den zuständigen gabunischen
Behörden freigegeben.

9.5. Das Schiff wird freigegeben und der Besatzung gestattet, den Hafen zu verlassen, sobald

— den Verpflichtungen im Rahmen des außergerichtlichen Verfahrens nachgekommen wurde oder
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— in Erwartung des Abschlusses des Gerichtsverfahrens eine Banksicherheit gemäß Nummer 9.3 hinterlegt und
von den zuständigen gabunischen Behörden akzeptiert wurde.

10. Umladungen

10.1. Alle Schiffe der Gemeinschaft, die Fänge in den gabunischen Gewässern umladen wollen, führen diese Umladungen
in den gabunischen Häfen durch.

10.2. Die Reeder dieser Schiffe teilen den zuständigen gabunischen Behörden mindestens 24 Stunden im Voraus Folgen-
des mit:

— Name der Fischereifahrzeuge, die umladen wollen;

— Name des Frachtschiffs;

— die umzuladende Menge nach Arten;

— Datum der Umladung.

10.3. Das Umladen gilt als Verlassen der gabunischen Fischereizone. Die Schiffe müssen den zuständigen gabunischen
Behörden folglich die Fangmeldungen aushändigen und mitteilen, ob sie beabsichtigen, den Fischfang fortzusetzen
oder die gabunische Fischereizone zu verlassen.

10.4. Alle hier nicht aufgeführten Umladevorgänge sind in der gabunischen Fischereizone verboten. Verstöße gegen diese
Bestimmung werden nach Maßgabe der geltenden gabunischen Rechtsvorschriften geahndet.

11. Die Kapitäne der Gemeinschaftsschiffe, die in einem gabunischen Hafen anlanden oder umladen, gestatten die
Kontrolle dieser Tätigkeiten durch die gabunischen Inspektoren und unterstützen sie bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben. Nach Abschluss der Kontrolle im Hafen wird dem Schiffskapitän eine Bescheinigung ausgehändigt.
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Anlagen

1. Formular für den Lizenzantrag

2. ICCAT-Logbuch

3. Durchführungsbestimmungen zur Satellitenüberwachung von Fischereifahrzeugen (VMS) und Koordinaten der gabuni-
schen Fischereizone
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Anlage 1
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Anlage 3

Durchführungsbestimmungen zur Satellitenüberwachung von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft, die im
Rahmen des Fischereiabkommens EG/Gabun in der AWZ Gabuns Fischfang betreiben

1. Alle Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die im Rahmen des Fischereiabkommens
EG/Gabun Fischfang betreiben, werden während ihres Aufenthalts in der gabunischen AWZ per Satellit überwacht.

2. Die gabunischen Behörden teilen der Gemeinschaft für die Satellitenüberwachung die Koordinaten (Breiten- und
Längengrade) der gabunischen Fischereizone mit.

Die gabunischen Behörden übermitteln diese Angaben in elektronischer Form, ausgedrückt in Dezimalgraden im
WGS-84-Format.

3. Die Vertragsparteien tauschen Informationen über die X.25-Adressen und die Spezifikationen für die elektronische
Kommunikation zwischen ihren Kontrollzentren gemäß den unter Nummern 5 und 7 festgelegten Bedingungen aus.
Diese Angaben umfassen, soweit möglich, die Namen, Telefon-, Telex- und Faxnummern und die elektronischen
Adressen (Internet oder X.400), die für die allgemeinen Mitteilungen zwischen den Kontrollzentren verwendet werden
können.

4. Die Position der Fischereifahrzeuge wird auf 500 m genau und mit einem Vertrauensintervall von 99 % bestimmt.

5. Wenn ein Fischereifahrzeug, das im Rahmen des Abkommens Fischfang betreibt und nach den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften satellitengestützt überwacht wird, in die gabunische AWZ einläuft, übermittelt das Kontrollzent-
rum des Flaggenstaats die anschließenden Positionsmeldungen (Schiffsidentifizierung, Längen- und Breitengrad, Kurs
und Geschwindigkeit) unverzüglich und mindestens einmal alle zwei Stunden an die gabunische Fischereiaufsichtsbe-
hörde (FMC). Diese Mitteilungen werden als Positionsmeldungen gekennzeichnet.

6. Die unter Nummer 5 genannten Mitteilungen werden elektronisch im Format X.25 oder in einem anderen gesicher-
ten Protokoll übermittelt. Die Übermittlung dieser Mitteilungen erfolgt in Echtzeit gemäß dem Format der Tabelle II.

7. Bei technischen Störungen oder dauerhaftem Ausfall des satellitengestützten Überwachungsgeräts an Bord des Fische-
reifahrzeugs übermittelt der Kapitän dieses Schiffs die unter Nummer 5 vorgesehenen Angaben baldmöglichst an das
Kontrollzentrum des Flaggenstaats und an die gabunische FMC. In diesem Fall ist alle acht Stunden eine Positions-
meldung zu übermitteln. Sie umfasst auch die vom Kapitän aufgezeichneten zweistündlichen Positionsmeldungen
gemäß Nummer 5.

Das Kontrollzentrum des Flaggenstaats leitet diese Meldungen unverzüglich an die gabunische FMC weiter. Das
defekte Gerät ist spätestens innerhalb eines Monats zu reparieren oder auszutauschen. Nach Ablauf dieser Frist
muss das Schiff die gabunische AWZ verlassen.

8. Die Kontrollzentren der Flaggenstaaten überwachen die Bewegungen ihrer Fischereifahrzeuge in den gabunischen
Gewässern. Werden die Fischereifahrzeuge nicht wie vorgeschrieben überwacht, so ist die gabunische FMC unver-
züglich zu unterrichten, und das Verfahren gemäß Nummer 7 findet Anwendung.

9. Stellt die gabunische FMC fest, dass die FMC des Flaggenstaats die unter Nummer 5 vorgesehenen Angaben nicht
übermittelt, so werden die zuständigen Dienststellen der FMC des Flaggenstaats und der Europäischen Kommission
unverzüglich unterrichtet.

10. Die gemäß den vorliegenden Bestimmungen an die andere Vertragspartei übermittelten Überwachungsangaben sind
ausschließlich zur Kontrolle und Überwachung der Gemeinschaftsschiffe, die im Rahmen des Abkommens EG/Gabun
Fischfang betreiben, durch die gabunischen Behörden bestimmt. Die Angaben dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden.

11. Die Hardware- und Softwarekomponenten des satellitengestützten Schiffsüberwachungssystems müssen gegen Mani-
pulationen geschützt sein, d. h. es darf nicht möglich sein, falsche Positionen ein- oder auszugeben oder das System
manuell zu umgehen.

Das System muss vollautomatisch und unabhängig von den Umgebungs- bzw. Witterungsbedingungen jederzeit in
Betrieb sein. Das Satellitenüberwachungsgerät darf nicht zerstört, beschädigt, außer Betrieb gesetzt oder auf andere
Weise beeinträchtigt werden.
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Die Schiffskapitäne sorgen dafür, dass

— die Daten nicht manipuliert werden,

— die Antenne(n) für die Verbindung mit den Satellitenüberwachungsgeräten nicht beeinträchtigt wird/werden,

— die Stromversorgung der Satellitenüberwachungsgeräte nicht unterbrochen wird und

— die zur Satellitenüberwachung erforderlichen Geräte nicht abmontiert werden.

12. Die Vertragsparteien tauschen auf Antrag Informationen über die zur Satellitenüberwachung verwendeten Geräte aus,
um sicherzustellen, dass alle Geräte für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen in vollem Umfang mit den
Anforderungen der anderen Vertragspartei kompatibel sind.

13. Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung oder Anwendung der vorliegenden Bestimmungen finden
Konsultationen zwischen den Vertragsparteien im Rahmen des Gemischten Ausschusses gemäß Artikel 9 des Ab-
kommens statt.

14. Die Vertragsparteien aktualisieren diese Bestimmungen bei Bedarf.

Übermittlung von VMS-Meldungen an Gabun

Positionsmeldung

Datenfeld Code Obligatorisch/
fakultativ Bemerkungen

Aufzeichnungsbeginn SR O Systemangabe — gibt den Beginn der Aufzeich-
nung an

Empfänger AD O Angabe Meldung — Empfänger. ISO-Alpha-3-Code
des Landes

Absender FR O Angabe Meldung — Absender. ISO-Alpha-3-Code
des Landes

Flaggenstaat FS F

Art der Meldung TM O Angabe Meldung — Art der Meldung „POS“

Rufzeichen RC O Angabe zum Schiff — internationales Rufzeichen
des Schiffs

Interne Referenznummer der
Vertragspartei

IR F Angabe zum Schiff — Nummer der Vertragspartei
(ISO-3-Code des Flaggenstaats gefolgt von einer
Nummer)

Externe Kennnummer XR O Angabe Schiffsregistrierung — die außen ange-
brachte Nummer des Schiffs

Breitengrad LA O Angabe zur Position des Schiffs — Position in
Grad und Minuten N/S GGMM (WGS-84)

Längengrad LO O Angabe zur Position des Schiffs — Position in
Grad und Minuten O/W GGMM (WGS-84)

Kurs CO O Schiffskurs 360°-Einteilung

Geschwindigkeit SP O Schiffsgeschwindigkeit in Zehntelknoten

Daten DA O Angabe zur Position des Schiffes — Datum der
Aufzeichnung UTC (JJJJMMTT)

Uhrzeit TI O Angabe zur Position des Schiffes — Uhrzeit der
Aufzeichnung UTC (HHMM)

Aufzeichnungsende ER O Systemangabe — gibt das Ende der Aufzeichnung
an
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Zeichensatz: ISO 8859.1

Eine Datenübertragung ist folgendermaßen aufgebaut:

— Ein doppelter Schrägstrich (//) und ein Feldcode bedeuten den Beginn eines Datenfelds;

— ein Schrägstrich (/) trennt den Feldcode und die Daten.

Die fakultativen Datenfelder sind zwischen Aufzeichnungsbeginn und Aufzeichnungsende einzufügen.

Abgrenzung der gabunischen AWZ

Koordinaten der AWZ

Die gabunischen Behörden melden den zuständigen Stellen die Sperrzonen für die Schifffahrt. Sie verpflichten sich,
Änderungen dieser Sperrzonen mindestens einen Monat im Voraus mitzuteilen.

Angaben zur gabunischen Fischereiaufsichtsbehörde (FMC)

Name der Einrichtung:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-Mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Ein- und Ausfahrmeldungen:
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 13. November 2006

über die Verfahren für Konsultationen und Notifizierungen auf dem Gebiet der Kreditversicherung,
der Bürgschaften und der Finanzkredite

(kodifizierte Fassung)

(2006/789/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Entscheidung 73/391/EWG des Rates vom 3. De-
zember 1973 über die Verfahren für Konsultationen
und Notifizierungen auf dem Gebiet der Kreditversiche-
rung, der Bürgschaften und der Finanzkredite (3) ist in
wesentlichen Punkten geändert worden (4). Aus Gründen
der Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich, die
genannte Entscheidung zu kodifizieren.

(2) Durch Beschluss vom 27. September 1960 (5) hat der Rat
einen Arbeitskreis zur Koordinierung der Politik auf dem
Gebiet der Kreditversicherung, der Bürgschaften und der
Finanzkredite eingesetzt.

(3) Es sollte ein Verfahren für Konsultationen und Notifizie-
rungen auf dem Gebiet der Kreditversicherung, der Bürg-
schaften und der Finanzkredite vorgesehen werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Entscheidung betrifft die Verfahren für Konsultationen
und Notifizierungen auf dem Gebiet der Kreditversicherung,
der Bürgschaften und der Finanzkredite.

TITEL I

ALLGEMEINES VERFAHREN

ABSCHNITT I

Anwendungsgebiet

Artikel 2

(1) Eine Konsultation nach dem Verfahren des Abschnitts II
ist durchzuführen, sobald ein Staat, eine andere Körperschaft des
öffentlichen Rechts oder ein staatliches oder öffentlich-rechtli-
ches Kreditversicherungs- oder Finanzierungsinstitut die Gewäh-
rung von Auslandskrediten oder eine vollständige oder teilweise
Bürgschaft für Auslandskredite in Aussicht nimmt,

a) die an Ausfuhren von Gütern oder Dienstleistungen gebun-
den sind;

b) die von den in Anhang I aufgeführten Normen oder von
jeder anderen von den Mitgliedstaaten in Zukunft angenom-
menen Norm abweichen.

(2) Das Konsultationsverfahren ist anzuwenden:

a) bei Lieferantenkrediten oder Finanzkrediten;

b) bei Krediten für Einzelgeschäfte oder bei Kreditrahmenab-
kommen nach Artikel 3;

c) bei rein privaten Krediten oder bei ganz oder teilweise aus
öffentlichen Mitteln gewährten Krediten.

(3) Gemischte Kredite, bei denen öffentliche und private Mit-
tel gleichzeitig bereitgestellt werden, sowie mit Zinsvergütungen
aus öffentlichen Mitteln verbundene Rahmenabkommen für pri-
vate Kredite gelten hinsichtlich der Anwendung des Konsulta-
tionsverfahrens als öffentliche Kredite.

Artikel 3

(1) Unter einem „Kreditrahmenabkommen“ ist jede Vereinba-
rung oder Erklärung zu verstehen, durch welche einem dritten
Land oder Exporteuren oder Finanzinstituten in irgendeiner
Form die Absicht oder die Möglichkeit zur Kenntnis gebracht
wird, im Rahmen eines bestimmten oder zu bestimmenden
Plafonds und zugunsten einer Gesamtheit von Geschäften Bürg-
schaften für Lieferantenkredite oder Finanzkredite zu stellen
oder Finanzkredite zu gewähren.
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Das Konsultationsverfahren ist auf die genannten Rahmenab-
kommen auch dann anzuwenden, wenn die Art der Geschäfte
nicht definiert worden ist und wenn unter dem Vorbehalt einer
Prüfung jedes Einzelgeschäftes keine förmliche Verpflichtung
übernommen wurde.

(2) Beantragt bei der Konsultation über die Gewährung eines
Rahmenkredits — unabhängig davon, ob es sich um öffentliche
oder private Kreditrahmenabkommen handelt — ein Mitglied-
staat oder die Kommission eine mündliche Konsultation und
beantragen während dieser mündlichen Konsultation sieben Mit-
gliedstaaten, dass sämtliche oder einige der Einzelgeschäfte, die
auf diese Rahmenabkommen angerechnet werden, zum Gegen-
stand einer vorherigen Konsultation gemacht werden, so findet
die Konsultation über diese Einzelgeschäfte statt.

(3) Ein Mitgliedstaat, der einen Rahmenkredit gewährt hat,
unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten halbjährlich über den
Stand der Ausnutzung dieses Kredits.

ABSCHNITT II

Verfahren

Artikel 4

Bei Einzelgeschäften übermittelt der Mitgliedstaat, der die Kon-
sultationen einleitet, die folgenden Angaben:

a) Bestimmungsland;

b) Lokalisierung des Geschäftes oder, wenn sich das Geschäft
nicht lokalisieren lässt, Angabe des Firmensitzes des Ver-
tragspartners im Bestimmungsland;

c) spezifische Angaben über das Geschäft:

i) Art des Geschäftes: Art des Materials und annähernde
Zahl der zu liefernden Einheiten,

ii) Größenordnung entsprechend der in Anhang II enthalte-
nen Skala,

iii) öffentlicher oder privater Charakter des Käufers und der
etwaigen Bürgen,

iv) bei Geschäften, die Gegenstand einer internationalen
Ausschreibung sind: Termin der Angebotsabgabe;

d) vom Kreditnehmer beantragte wichtigste Kreditbedingungen;

e) Kreditbedingungen, welchen die Behörden des Ausfuhrlandes
zuzustimmen beabsichtigen:

i) auf Kredit zahlbarer Teil in Prozenten,

ii) Kreditlaufzeit und Beginn der Laufzeit des betreffenden
Kredits (z. B. bei jeder Lieferung, nach der letzten Liefe-
rung, bei Inbetriebnahme),

iii) Tilgungsplan,

iv) sind die Rückzahlungen nicht in gleich hohe und regel-
mäßige Tranchen zwischen dem Beginn und dem Ende
der Laufzeit des Kredits gestaffelt, Angabe der genauen
Einzelheiten der Rückzahlung (Prozentsatz jeder Tranche
und genauer Rückzahlungstermin),

v) effektive Zinsvergütung, falls diese von allgemein übli-
chen Sätzen abweicht; Zinssatz, falls der Kredit aus öf-
fentlichen Mitteln zu gewähren war,

vi) Kosten für die Kreditversicherung, falls diese Kosten von
allgemein üblichen Kosten abweichen,

vii) Umfang und Bedingungen etwaiger Unterstützung bei
den lokalen Kosten;

f) genaue Angabe der Gründe, die für die Nichtanwendung der
in Artikel 2 Absatz 1 vorgesehenen Normen oder eine Ab-
weichung von diesen Normen vorgebracht werden; gegebe-
nenfalls sind folgende Faktoren unbedingt anzugeben:

i) Hilfskredit,

ii) Wettbewerb eines Drittlandes (mit Angabe, ob es sich
um eine gestützte Konkurrenz handelt oder nicht),

iii) auf ein in einer vorherigen Konsultation bereits erörtertes
Rahmenabkommen anzurechnendes Geschäft.

Artikel 5

Bei Kreditrahmenabkommen übermittelt der Mitgliedstaat, der
die Konsultation einleitet, die folgenden Angaben:

a) Bestimmungsland;

b) Betrag des Rahmenabkommens;

c) Bestimmung des Kredits:

i) soweit wie möglich Lokalisierung,

ii) Art des Materials, dessen Lieferung gegebenenfalls vorge-
sehen ist,

iii) öffentlicher oder privater Charakter des Darlehensneh-
mers und der etwaigen Bürgen;

d) Kreditbedingungen entsprechend den in Artikel 4 Buch-
stabe e angeführten Angaben und Einzelheiten der Anrech-
nungsfähigkeit von Einzelgeschäften (z. B. Zeitraum für
die Ziehung des Kredits, für die Geschäfte vorgesehener
Mindestbetrag);
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e) genaue Angabe der Gründe, die für die Nichtanwendung der
in Artikel 2 Absatz 1 vorgesehenen Normen oder eine Ab-
weichung von diesen Normen vorgebracht werden; gegebe-
nenfalls sind folgende Faktoren unbedingt anzuführen:

i) Hilfskredit,

ii) Wettbewerb eines Drittlandes (mit Angabe, ob es sich um
eine gestützte Konkurrenz handelt oder nicht).

Artikel 6

Bei der Übermittlung der Angaben ist folgende Nummerierung
einzuhalten:

a) Einzelgeschäft: Kennbuchstaben des konsultierenden Mit-
gliedstaats, laufende Nummer im Jahr; wird das Geschäft
auf ein Rahmenabkommen angerechnet, so muss auch die
Nummerierung dieses Rahmenabkommens angegeben wer-
den;

b) private Rahmenkredite: Buchstabe „X“, Kennbuchstaben des
konsultierenden Mitgliedstaats, laufende Nummer im Jahr;

c) öffentliche oder gemischte Kredite: Buchstabe „A“, Kenn-
buchstaben des konsultierenden Mitgliedstaats, laufende
Nummer im Jahr.

Artikel 7

Damit die Haltung der Mitgliedstaaten rechtzeitig koordiniert
werden kann, sind die in den Artikeln 4 und 5 genannten
Angaben so bald wie möglich nach der eingeleiteten Prüfung
entweder der in Aussicht genommenen Bürgschaften oder Kre-
dite selbst oder jeder anderen Maßnahme, die aufgrund von
einzelstaatlichen Regelungen oder Verwaltungspraktiken vor
der weiteren Bearbeitung der Bürgschafts- und Kreditanträge
durchgeführt werden muss, zu übermitteln.

Artikel 8

Bei einer Änderung der Faktoren, die für eine Abweichung von
den Normen maßgebend waren, oder wenn neue wesentliche
Kreditbedingungen in Aussicht genommen werden, die sich von
den ursprünglich vom konsultierenden Mitgliedstaat mitgeteilten
Kreditbedingungen unterscheiden, wird eine erneute Konsulta-
tion unter einer revidierten Nummer durchgeführt.

Sollten die neuen Bedingungen jedoch restriktiver sein, so ist
der betreffende Mitgliedstaat nur zu einer unverzüglichen Mit-
teilung unter der ursprünglichen Nummer verpflichtet.

Artikel 9

Die in den Artikeln 4 und 5 erwähnten Angaben, die in Artikel
10 erwähnten Antworten sowie die in Artikel 15 erwähnten
Notifizierungen werden mit Fernschreiben an die Empfänger
übermittelt, die von den einzelnen Mitgliedstaaten, der Kommis-
sion und dem Generalsekretariat des Rates bezeichnet werden.

Sämtliche Mitteilungen, die sich auf eine Konsultation beziehen,
müssen die Nummerierung dieser Konsultation tragen sowie die
Angabe des Bestimmungslandes enthalten.

Artikel 10

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können

a) mitteilen, dass sie zu den von dem konsultierenden Mitglied-
staat in Aussicht genommenen Bedingungen keine Bemer-
kungen vorzubringen haben;

b) den konsultierenden Mitgliedstaat um zusätzliche Auskünfte
ersuchen;

c) Bemerkungen vorbringen, Vorbehalte einlegen oder eine ab-
lehnende Stellungnahme abgeben; als ablehnende Stellung-
nahme gilt nur eine Stellungnahme, die ausdrücklich als „ab-
lehnende Stellungnahme“ gekennzeichnet ist;

d) eine Konsultationssitzung beantragen.

(2) Eine Konsultationssitzung findet automatisch statt, wenn
sieben Mitgliedstaaten zu dem von der Konsultation betroffenen
Geschäft ablehnende Stellungnahmen abgegeben haben.

(3) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 13 ist der kon-
sultierende Mitgliedstaat gehalten, seine Entscheidung bis zum
Ablauf der in Artikel 11 festgesetzten Fristen bzw. — wenn
aufgrund des Absatzes 2 automatisch eine Konsultationssitzung
stattfinden muss — bis zu dieser Sitzung auszusetzen.

Artikel 11

Das in Artikel 10 Absatz 1 vorgesehene Verfahren muss binnen
sieben Kalendertagen nach der Mitteilung des konsultierenden
Mitgliedstaats durchgeführt werden.

Werden bis zum Ablauf der Frist von sieben Kalendertagen
Anträge auf zusätzliche Auskünfte an den konsultierenden Mit-
gliedstaat gerichtet, so hat der konsultierende Mitgliedstaat spä-
testens binnen fünf Kalendertagen darauf zu antworten.

Der Empfänger der Antwort verfügt ab Erhalt der zusätzlichen
Auskunft über eine Frist von höchstens drei Arbeitstagen, um
seine Stellungnahme bekannt zu geben.
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Artikel 12

Wird innerhalb der in Artikel 11 festgesetzten Fristen von den
konsultierten Mitgliedstaaten und der Kommission keine Ant-
wort erteilt, so ist davon auszugehen, dass keine Bemerkungen
im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 Buchstabe a vorgebracht
werden.

Sobald ein Mitgliedstaat, der zusätzlich Auskünfte beantragt hat,
dem in Artikel 9 genannten Empfänger notifiziert, dass er nach
Ablauf der in Artikel 11 Absatz 2 festgesetzten Frist keine Ant-
wort erhalten hat, findet die Konsultationssitzung automatisch
statt; außerdem ist Artikel 10 Absatz 3 anzuwenden.

Artikel 13

Der konsultierende Mitgliedstaat kann ausnahmsweise eine so-
fortige Entscheidung über das in Aussicht genommene Geschäft
treffen, wenn diese Entscheidung seines Erachtens nicht länger
aufgeschoben werden kann.

Außer im Falle von staatlichen Krediten gilt Absatz 1 nicht,

a) wenn die Entscheidung, nach der der Kredit gewährt oder
verbürgt werden soll, sich lediglich auf eine innergemein-
schaftliche Konkurrenz stützt. Jedoch ist eine sofortige Ent-
scheidung über ein Geschäft zulässig, falls dafür die gleichen
Bedingungen gelten, die ein anderer Mitgliedstaat bereits
stützen will;

b) wenn ein Verfahren, das in einem internationalen Gremium,
dem alle Mitgliedstaaten angehören, festgelegt wurde, für die
Beteiligten im Dringlichkeitsfall ausschließlich die Möglich-
keit einer Beschränkung der normalen Fristen für die Beant-
wortung vorsieht.

Artikel 14

Die Konsultationssitzungen finden anlässlich der Tagungen des
durch Ratsbeschluss vom 27. September 1960 eingesetzten Ar-
beitskreises zur Koordinierung der Politik auf dem Gebiet der
Kreditversicherung, der Bürgschaften und der Finanzkredite oder
der Sitzungen seiner Arbeitsgruppen statt. Ferner werden auf
Antrag eines Mitgliedstaats zwischen den Tagungen des Arbeits-
kreises und seiner Arbeitsgruppen besondere Sitzungen einbe-
rufen.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission übermitteln den in
Artikel 9 genannten Empfängern wenn möglich vier Kalender-
tage vor den Konsultationssitzungen das Verzeichnis der Ge-
schäfte, über welche sie eine Erörterung wünschen.

Die Konsultationssitzungen werden am Sitz des Generalsekreta-
riats des Rates einberufen.

Artikel 15

Die endgültige Entscheidung über jedes Geschäft ist den übrigen
Mitgliedstaaten in jedem Fall zur Kenntnis zu bringen. Die Be-
kanntgabe dieser Entscheidung erfolgt unter Angabe der
Gründe, deretwegen der konsultierende Mitgliedstaat gegebenen-
falls nicht in der Lage war, den Bemerkungen, Vorbehalten oder
ablehnenden Stellungnahmen der konsultierten Partner Rech-
nung zu tragen.

TITEL II

BESONDERE VERFAHREN

Artikel 16

Ein Mitgliedstaat kann einen anderen Mitgliedstaat um Auskunft
darüber bitten, ob er über ein Geschäft, das bisher noch nicht
Gegenstand einer Konsultation war, und insbesondere über die
von einem Exporteur oder einem Geldinstitut angegebenen Kre-
ditbedingungen unterrichtet ist. Wird auf den Antrag um nähere
Auskunft nicht innerhalb von sieben Kalendertagen geantwortet,
so hat der antragstellende Mitgliedstaat das Recht, davon auszu-
gehen, dass die Einzelheiten dieses Geschäfts und die angege-
benen Kreditbedingungen als bekannt gelten. Er kann nach dem
in Titel I vorgesehenen Verfahren einen Konsultationsantrag ein-
reichen, wobei ausdrücklich anzugeben ist, dass dieser durch
eine als gegeben zu betrachtende Konkurrenz begründet ist.

Hat ein Mitgliedstaat bereits einen Konsultationsantrag einge-
reicht und befragt ein anderer Mitgliedstaat, der das gleiche
Geschäft stützen soll, den erstgenannten Mitgliedstaat nach sei-
ner endgültigen Haltung, so kann der befragende Mitgliedstaat,
wenn nach Ablauf von fünf Arbeitstagen keine Antwort auf
eine solche Befragung erteilt wurde, davon ausgehen, dass der
befragte Mitgliedstaat das Geschäft unter den in der Konsulta-
tionssitzung angegebenen Bedingungen gestützt hat.

Artikel 17

Bei nicht gebundenen Krediten, die von den in Anhang I fest-
gelegten Normen oder einer anderen von den Mitgliedstaaten
festgelegten Norm abweichen, sind im Rahmen des Arbeitskrei-
ses zur Koordinierung der Politik auf dem Gebiet der Kreditver-
sicherung, der Bürgschaften und der Finanzkredite folgende An-
gaben zu notifizieren:

a) die wesentlichen Merkmale der in den vorausgegangenen
drei Monaten gewährten Kredite;

b) der Stand der Ausnutzung der nicht gebundenen Kredite
zum Ende des vorausgegangenen Jahres.
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Artikel 18

Wenn ein Mitgliedstaat mit einem dritten Land ein Abkommen
schließt, in dem die Gewährung von Krediten in Aussicht ge-
nommen ist, ohne dass präzise Kreditbedingungen festgelegt
werden,

a) so muss er im Falle von gebundenen Krediten den in Arti-
kel 9 genannten Empfängern den wesentlichen Inhalt dieses
Abkommens sofort nach dessen Abschluss mitteilen;

b) so sind im Falle von nicht gebundenen Krediten die in Arti-
kel 17 vorgesehenen Angaben auch für diese Kredite zu
notifizieren.

TITEL III

REGELMÄSSIGE BERICHTERSTATTUNG

Artikel 19

Der Arbeitskreis zur Koordinierung der Politik auf dem Gebiet
der Kreditversicherung, der Bürgschaften und der Finanzkredite
erstellt halbjährlich einen Bericht über die Anwendung der in
den Titeln I und II vorgesehenen Verfahren.

Außer diesen regelmäßigen Berichten werden zusätzliche Be-
richte erstellt, wenn dies aufgrund der Art und Bedeutung der

bei der Anwendung der Verfahren aufgetretenen Probleme er-
forderlich erscheint.

TITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 20

Die Entscheidung 73/391/EWG wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Entscheidung gelten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Entscheidung und sind nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen.

Artikel 21

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
E. TUOMIOJA
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ANHANG I

GEMEINSCHAFTLICHE NORMEN, VON DENEN KEINE ABWEICHUNGEN OHNE VORHERIGE
KONSULTATION ZULÄSSIG SIND

A. Kreditlaufzeit

Sowohl für Lieferantenkredite als auch für Finanzkredite darf die Kreditlaufzeit höchstens fünf Jahre betragen; sie
beginnt jeweils mit folgendem Zeitpunkt:

1. Ausrüstungsgüter, die aus einzeln verwendbaren Teilen bestehen (z. B. Lokomotiven):

— durchschnittlicher Zeitpunkt oder tatsächlicher Zeitpunkt, zu dem der Käufer die Güter in seinem eigenen Land
effektiv übernehmen soll.

2. Ausrüstungsgüter für ganze Anlagen oder Fabriken, wenn der Lieferant für die Abnahme nicht haftet:

— Zeitpunkt, zu dem der Käufer die gesamte vertraglich gelieferte Ausrüstung (außer Ersatzteilen) effektiv über-
nehmen soll.

3. Vertrag über die Errichtung von Bauten, wenn der Bauunternehmer für die Abnahme nicht haftet:

— Zeitpunkt, zu dem der Bau abgeschlossen ist.

4. Vertrag über die Errichtung von Anlagen (oder die Durchführung von Bauvorhaben), wenn der Lieferant (oder
Bauunternehmer) vertraglich für die Abnahme haftet:

— Zeitpunkt, zu dem der Lieferant (oder Bauunternehmer) die Errichtung der Anlage (oder das Bauvorhaben)
abgeschlossen und die ersten Betriebsprüfungen durchgeführt hat, mit denen er sich vom gebrauchsfertigen
Zustand der Anlage (oder des Baus) überzeugt; dabei ist es unerheblich, ob die Anlage (oder der Bau) dem
Käufer zu diesem Zeitpunkt vertraglich übergeben wird und ob der Lieferant (oder Bauunternehmer) gegebenen-
falls Verpflichtungen übernommen hat, die noch fortbestehen, beispielsweise eine Garantie für den tatsächlichen
Betrieb oder die Ausbildung von örtlichem Personal.

5. In den in den Nummern 2, 3 und 4 genannten Fällen, wenn im Vertrag die getrennte Ausführung verschiedener
Teile eines Vorhabens vorgesehen ist:

— Zeitpunkt des Beginns jedes einzelnen Teils oder mittleres Datum dieser Zeitpunkte oder, wenn der Lieferant
nicht für das gesamte Vorhaben, sondern für einen wesentlichen Teil des Vorhabens einen Vertrag abgeschlos-
sen hat, der für das gesamte Vorhaben angemessene Zeitpunkt des Beginns.

B. Prozentsatz der lokalen Kosten

Bei verbürgten Privatkrediten darf der auf Kredit zahlbare Anteil der lokalen Kosten nicht über 5 % des Auftragswertes
hinausgehen.

Allerdings ist keine Konsultation erforderlich bei Geschäften, bei denen der Anteil der lokalen Kosten spätestens drei
Monate nach der vollständigen Durchführung der Arbeiten oder Lieferungen gezahlt wird.

Hierbei gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „auf Kredit zahlbarer restlicher Anteil“: der nach Anrechnung sämtlicher mit dem Auftrag verbundenen An- und
Zwischenzahlungen auf die lokalen Kosten verbleibende Anteil;

b) „lokale Kosten“: der Teil des vertraglich festgelegten Preises, der den Ausgaben entspricht, die der Exporteur für die
Bezahlung seiner Angestellten, dritter Personen oder von Lieferungen an Ort und Stelle veranschlagt;

c) „Aufträge“: sämtliche Arten von Aufträgen (Lieferaufträge, Bauaufträge, gemischte Aufträge);

d) „An- und Zwischenzahlungen“: sämtliche Zahlungen, die zwischen der Auftragsvergabe und der vollständigen
Durchführung der Arbeiten oder Lieferungen fällig werden.

C. Leasing-Verträge

Die in dieser Entscheidung enthaltenen Regeln gelten für diese Verträge in gleicher Weise wie für Kredite. Soweit die
Laufzeit dieser Verträge nicht ausdrücklich begrenzt wird, ist davon auszugehen, dass sie mehr als fünf Jahre beträgt.
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ANHANG II

WERTSKALA

Kategorie I: bis 750 000 SZR

Kategorie II: von 600 000 bis 1 200 000 SZR

Kategorie III: von 1 000 000 bis 2 200 000 SZR

Kategorie IV: von 2 000 000 bis 3 200 000 SZR

Kategorie V: von 3 000 000 bis 5 000 000 SZR

Kategorie VI: von 4 800 000 bis 7 600 000 SZR

Kategorie VII: von 7 400 000 bis 11 200 000 SZR

Kategorie VIII: von 10 000 000 bis 22 000 000 SZR

Kategorie IX: von 20 000 000 bis 44 000 000 SZR

Kategorie X: über 40 000 000 SZR.

ANHANG III

AUFGEHOBENE ENTSCHEIDUNG MIT IHRER ÄNDERUNG

Entscheidung 73/391/EWG des Rates (1) (ABl. L 346 vom 17.12.1973, S. 1)

Entscheidung 76/641/EWG des Rates (ABl. L 223 vom 16.8.1976, S. 25)

(1) Die Entscheidung 73/391/EWG ist ebenfalls durch folgende nicht aufgehobene Rechtsakte geändert worden:
— Beitrittsakte von 1985;
— Beitrittsakte von 1994.
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ANHANG IV

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Entscheidung 73/391/EWG Vorliegende Entscheidung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Anhang Artikel 1 einleitender Satzteil Artikel 2 Absatz 1 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 1 erster und zweiter Gedankenstrich Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b

Anhang Artikel 2 Absatz 1 einleitender Satzteil Artikel 2 Absatz 2 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 2 Absatz 1 erster bis dritter Gedankenstrich Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c

Anhang Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Anhang Artikel 3 Artikel 3

Anhang Artikel 4 Buchstaben a und b Artikel 4 Buchstaben a und b

Anhang Artikel 4 Buchstabe c erster bis vierter Gedanken-
strich

Artikel 4 Buchstabe c Ziffern i bis iv

Anhang Artikel 4 Buchstabe d Artikel 4 Buchstabe d

Anhang Artikel 4 Buchstabe e erster bis siebter Gedanken-
strich

Artikel 4 Buchstabe e Ziffern i bis vii

Anhang Artikel 4 Buchstabe f Artikel 4 Buchstabe f Ziffern i bis iii

Anhang Artikel 5 Buchstaben a und b Artikel 5 Buchstaben a und b

Anhang Artikel 5 Buchstabe c erster bis dritter Gedanken-
strich

Artikel 5 Buchstabe c Ziffern i bis iii

Anhang Artikel 5 Buchstabe d Artikel 5 Buchstabe d

Anhang Artikel 5 Buchstabe e Artikel 5 Buchstabe e Ziffern i und ii

Anhang Artikel 6 einleitender Satzteil Artikel 6 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 6 erster bis dritter Gedankenstrich Artikel 6 Buchstaben a bis c

Anhang Artikel 7 bis 9 Artikel 7 bis 9

Anhang Artikel 10 Absatz 1 einleitender Satzteil Artikel 10 Absatz 1 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 10 Absatz 1 erster bis vierter Gedanken-
strich

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a bis d

Anhang Artikel 10 Absatz 2 und 3 Artikel 10 Absatz 2 und 3

Anhang Artikel 11 und 12 Artikel 11 und 12

Anhang Artikel 13 Absatz 1 Artikel 13 Absatz 1

Anhang Artikel 13 Absatz 2 einleitender Satzteil Artikel 13 Absatz 2 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 13 Absatz 2 erster und zweiter Gedanken-
strich

Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben a und b

Anhang Artikel 14 bis 16 Artikel 14 bis 16

Anhang Artikel 17 einleitender Satzteil Artikel 17 einleitender Satzteil

Anhang Artikel 17 erster und zweiter Gedankenstrich Artikel 17 Buchstaben a und b

Anhang Artikel 18 einleitender Satzteil Artikel 18 einleitender Satzteil

Anhang 18 erster und zweiter Gedankenstrich Artikel 18 Buchstaben a und b
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Entscheidung 73/391/EWG Vorliegende Entscheidung

Anhang Artikel 19 Artikel 19

— Artikel 20

Anhang 1 Buchstabe A Anhang I Buchstabe A

Anhang I Buchstabe B einleitender Satzteil Anhang I Buchstabe B Absatz 1

Anhang 1 Buchstabe B erster Gedankenstrich Anhang I Buchstabe B Absatz 2

Anhang 1 Buchstabe B zweiter Gedankenstrich erster bis
vierter Untergedankenstrich

Anhang I Buchstabe B Absatz 3 Buchstaben a bis d

Anhang 1 Buchstabe C Anhang I Buchstabe C

Anhang 2 Anhang II

— Anhang III

— Anhang IV
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KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 7. November 2006

über die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens gegen Indien gemäß der Vereinbarung über
Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung und den anderen einschlägigen WTO-Bestimmungen
wegen eines Handelshemmnisses in Form einer Zusatzabgabe auf eingeführte Weine und
Spirituosen und einer Sonderzusatzabgabe auf eingeführte Spirituosen, die von Indien erhoben
werden, sowie eines Verkaufsverbotes des indischen Bundesstaates Tamil Nadu für eingeführte

Weine und Spirituosen

(2006/790/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom
22. Dezember 1994 zur Festlegung der Verfahren der Gemein-
schaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Aus-
übung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Han-
delsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorga-
nisation vereinbarten Regeln (1), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 20. Juli 2005 ging bei der Kommission ein Antrag
nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 (im
Folgenden „Handelshemmnisverordnung“ genannt) ein.
Der Antrag wurde gemeinsam von den Verbänden
CEEV (Comité Européen des Enterprises Vins) und CEPS
(Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueu-
x/European Confederation of Spirits Producers) gestellt.

(2) Der Antrag betraf angebliche indische Handelspraktiken,
die sich nachteilig auf die Einfuhr und den Verkauf von
Wein und Spirituosen in Indien auswirken (2). Bei diesen

Praktiken handelte es sich um eine Zusatzabgabe („Addi-
tional Duty“) auf die Einfuhr von Weinen und Spirituo-
sen nach Indien, um von einigen indischen Bundesstaaten
erhobene indirekte Steuern auf eingeführte Weine und
Spirituosen und um Beschränkungen des Verkaufs einge-
führter Weine und Spirituosen in einigen indischen Bun-
desstaaten.

(3) Die Antragsteller machten geltend, dass diese Praktiken
gegen Artikel II, III und XI des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens von 1994 („GATT 1994“) verstie-
ßen. Mit dieser Begründung ersuchten sie die Kommis-
sion, die notwendigen Schritte einzuleiten.

(4) Der Antrag enthielt genügend Beweise, um die Einleitung
eines Untersuchungsverfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 1
der Handelshemmnisverordnung zu rechtfertigen. Die
Kommission leitete dementsprechend nach Anhörung
der Mitgliedstaaten im Beratenden Ausschuss am 17.
September 2005 ein solches Verfahren ein (3).

(5) Während des Untersuchungsverfahrens zogen die Antrag-
steller ihre Vorbringen in Bezug auf die von bestimmten
indischen Bundesstaaten auf eingeführte Weine und Spi-
rituosen erhobenen indirekten Steuern zurück, und In-
dien führte eine neue Sonderzusatzabgabe („Extra Addi-
tional Duty“) ein, die auf Einfuhren von Wein und Spi-
rituosen erhoben wird. Die Kommission untersuchte da-
her im Rahmen dieses Verfahrens die Zusatzabgabe, die
Sonderzusatzabgabe und die angeblichen Beschränkun-
gen des Verkaufs eingeführter Weine und Spirituosen in
bestimmten indischen Bundesstaaten.

(6) Sie prüfte die einschlägigen indischen Rechtsvorschriften
und berücksichtigte die Stellungnahmen von mehreren
indischen Ministerien, von Unternehmen aus der
Gemeinschaft und aus Indien und von Handelsverbänden.
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(7) Die Untersuchung ergab, dass die Zusatzabgabe gegen
Artikel II Absatz 1 des GATT 1994 verstößt und nicht
nach Artikel II Absatz 2 Buchstabe a des GATT 1994
gerechtfertigt ist, soweit sie für Weine und Spirituosen
gilt, und dass die Sonderzusatzabgabe gegen Artikel II
Absatz 1 des GATT 1994 verstößt und nicht nach Arti-
kel II Absatz 2 Buchstabe a des GATT 1994 gerechtfer-
tigt ist, soweit sie für Spirituosen gilt. Da das WTO-Über-
einkommen diese Praktiken verbietet, liegt ein Handels-
hemmnis im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Handels-
hemmnisverordnung vor.

(8) Aus der Untersuchung ergab sich auch die Notwendigkeit
einer eingehenderen Analyse der angeblichen Beschrän-
kungen des Verkaufs eingeführter Weine und Spirituosen
in bestimmten indischen Bundesstaaten. Eine Prüfung
nach Abschluss der Untersuchung zeigte, dass die Rechts-
vorschriften des indischen Bundesstaates Tamil Nadu ein
Verbot des Verkaufs eingeführter Weine und Spirituosen
enthalten, was gegen Artikel III Absatz 4 des GATT 1994
verstößt. Da das WTO-Übereinkommen diese Praktiken
verbietet, liegt ein Handelshemmnis im Sinne des Arti-
kels 2 Absatz 1 der Handelshemmnisverordnung vor.

(9) Die Untersuchung zeigte, dass die Einfuhren von Wein
und Spirituosen aus der Gemeinschaft 2002 zurückgin-
gen und 2003 nur aufgrund des allgemeinen Verbrauchs-
anstiegs bei Wein und Spirituosen in Indien zunahmen,
obwohl 2001 nach einem Streitbeilegungsverfahren ge-
mäß der Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die
Streitbeilegung mengenmäßige Beschränkungen der Ein-
fuhr von Weinen und Spirituosen abgeschafft wurden.
Die Wirkung, die man billigerweise von der Abschaffung
der Mengenbeschränkungen hätte erwarten können, trat
mithin aufgrund der Maßnahmen, die Gegenstand der
Untersuchung waren, nicht ein.

(10) Die Untersuchung ergab ferner, dass der Gesamtver-
brauch von Wein und Spirituosen in Indien im Jahr
2004 bei 0,67 bzw. 87,1 Millionen Kisten à 9 Liter
lag, mit einem erwarteten jährlichen Zuwachs zwischen
5 % und 10 % in den folgenden zehn Jahren und dass
weniger als 0,5 % der Spirituosen und keine 9 % des
Weines, die in Indien konsumiert werden, Importerzeug-
nisse sind, die unter die Zusatzabgabe und die Sonder-
zusatzabgabe fallen.

(11) Die Untersuchung bestätigte, dass es in Indien einen gro-
ßen potenziellen Markt für importierte Weine und Spiri-
tuosen gibt und dass die Abschaffung der Zusatzabgabe
auf Weine und Spirituosen und der Sonderzusatzabgabe
auf Spirituosen die Einzelhandelspreise für eingeführte
Weine und Spirituosen in einzelnen Bundesstaaten um
22 % bis 35 % beziehungsweise 23 % bis 48 % senken
würde. Angesichts der Präferenzen der indischen Ver-
braucher und des erwarteten Wachstums des indischen

Marktes für Wein und Spirituosen würde eine Preissen-
kung in dieser Größenordnung die Nachfrage nach ein-
geführten Weinen und Spirituosen erheblich steigern.

(12) Das zeigt eindeutig, dass die indischen Maßnahmen han-
delsschädigende Auswirkungen im Sinne des Artikels 2
Absatz 4 der Handelshemmnisverordnung auf den Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft haben.

(13) Die Antragsteller vertreten einen großen Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft, dem Wein- und Spirituosenher-
steller in 11 bzw. 21 Mitgliedstaaten angehören. Diese
Hersteller führten 2005 Waren im Wert von 10,45 Mil-
liarden EUR in etwa 150 Drittländer aus und beschäftig-
ten unmittelbar 600 000 Mitarbeiter. Die Untersuchung
zeigte, dass die Zusatzabgabe und die Sonderzusatzab-
gabe die Hersteller dieses Wirtschaftszweiges am Zugang
zum potenziell großen indischen Markt gehindert hat.

(14) Aus den dargelegten Gründen kann der Schluss gezogen
werden, dass die Interessen der Gemeinschaft im Sinne
des Artikels 12 Absatz 1 der Handelshemmnisverord-
nung ein Eingreifen im Rahmen der WTO erfordern,
um eine rasche Aufhebung der indischen Zusatzabgabe
auf eingeführte Weine und Spirituosen, der indischen
Sonderzusatzabgabe auf eingeführte Spirituosen sowie
des Verkaufsverbots für eingeführte Weine und Spirituo-
sen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu zu erreichen,
die gegen grundlegende WTO-Bestimmungen verstoßen
und ein Handelshemmnis im Sinne des Artikels 2 Ab-
satz 1 der Handelshemmnisverordnung darstellen.

(15) Es ist außerdem äußerst wichtig für die Gemeinschaft,
sicherzustellen, dass die WTO-Partner ihre Verpflichtun-
gen uneingeschränkt erfüllen, wie es auch die Gemein-
schaft tun muss. Daher ist es für das reibungslose Funk-
tionieren des multilateralen Handelssystems von grund-
legender Bedeutung, dass dieser Verstoß gegen die WTO-
Regeln in jenem Forum behandelt wird.

(16) Seit der Einführung der Zusatzabgabe, der Sonderzusatz-
abgabe und des Verkaufsverbots im indischen Bundes-
staat Tamil Nadu wurde in zahlreichen Gesprächen mit
den indischen Behörden, die auch während der gesamten
Dauer dieser Untersuchung fortgeführt wurden, versucht,
diesen Streit beizulegen; es konnte jedoch auf Seiten der
indischen Behörden keinerlei Bereitschaft zu einer einver-
nehmlichen Lösung festgestellt werden. Da es unwahr-
scheinlich ist, dass Indien seine Haltung ändert, wird
die Einleitung eines Verfahrens nach der WTO-Vereinba-
rung über Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung
für notwendig erachtet.

(17) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des HHVO-Ausschusses —
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BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Aufrechterhaltung und Anwendung einer Zusatzabgabe auf
eingeführte Weine und Spirituosen und einer Sonderzusatzab-
gabe auf eingeführte Spirituosen durch Indien und die Aufrecht-
erhaltung und Anwendung eines Verkaufsverbots für einge-
führte Weine und Spirituosen durch den indischen Bundesstaat
Tamil Nadu sind offenbar nicht mit Indiens Verpflichtungen aus
dem Marrakesch-Übereinkommen zur Errichtung der Welthan-
delsorganisation, und insbesondere nicht mit den Bestimmun-
gen des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994,
vereinbar und stellen ein Handelshemmnis im Sinne des Artikels
2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 dar.

Artikel 2

Gemäß der Vereinbarung über die Regeln und Verfahren zur
Beilegung von Streitigkeiten und anderen einschlägigen WTO-
Bestimmungen wird die Gemeinschaft ein Streitbeilegungsver-
fahren gegen Indien anstrengen, um die Beseitigung der in Arti-
kel 1 genannten Handelshemmnisse zu erreichen.

Brüssel, den 7. November 2006

Für die Kommission
Peter MANDELSON

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 7. November 2006

über die Zusammensetzung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/791/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Richtlinie 2004/67/EG des Rates vom 26. April
2004 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erd-
gasversorgung (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2004/67/EG wurde
die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt, die die Ab-
stimmung der Versorgungssicherheitsmaßnahmen er-
leichtern soll. Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten sowie der Interessenverbände der Gas-
industrie und der betreffenden Verbraucherverbände zu-
sammen.

(2) Nunmehr muss die genaue Zusammensetzung der Koor-
dinierungsgruppe „Erdgas“ festgelegt werden.

(3) Ausgehend von der Richtlinie 2003/55/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG (2) sind folgende
Verbände der Gasindustrie als repräsentativ anzusehen:

— der repräsentative europäische Verband der Großnetz-
betreiber, d. h. der Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne
von Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 2003/55/EG,

— der repräsentative europäische Verband der Gasver-
sorgungsindustrie,

— der internationale Verband der Erdgasproduzenten in
Europa.

(4) Bei den Verbrauchern von Erdgas sind drei Hauptsekto-
ren zu unterscheiden:

— der industrielle Sektor mit einem Anteil von 35 % am
gesamten europäischen Gasverbrauch,

— der Elektrizitätsversorgungssektor, der Erdgas als
Brennstoff einsetzt und einen Anteil von 22 % des
gesamten europäischen Gasverbrauchs ausmacht, und

— der Sektor der privaten Haushalte mit einem Anteil
von 39 % am gesamten europäischen Gasverbrauch.

(5) Vertreter der Verbände, die diese Sektoren vertreten, soll-
ten daher an den Sitzungen der Koordinierungsgruppe
„Erdgas“ ebenfalls teilnehmen.

(6) Unbeschadet der im Anhang des Beschlusses
2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission (3) aufge-
führten Sicherheitsvorschriften der Kommission sollten
Vorschriften für die Weitergabe von Informationen durch
Mitglieder der Gruppe festgelegt werden.

(7) Die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sollte die Abstim-
mung der Versorgungssicherheitsmaßnahmen auf Ge-
meinschaftsebene im Fall eines größeren Versorgungsaus-
falls erleichtern und kann außerdem die Maßnahmen, die
auf einzelstaatlicher Ebene ergriffen werden, um dem
größeren Versorgungsausfall zu begegnen, prüfen und
gegebenenfalls die Mitgliedstaaten bei der Abstimmung
dieser Maßnahmen unterstützen. Darüber hinaus sollte
sie regelmäßig Informationen über die Sicherheit der Erd-
gasversorgung austauschen und Aspekte behandeln, die
im Zusammenhang mit einem größeren Versorgungsaus-
fall von Belang sind —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Zusammensetzung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt höchstens zwei Vertreter sei-
ner zuständigen Behörden.

(2) Die Interessenverbände der Gasindustrie sind

— Gas Infrastructure Europe (GIE),

— Eurogas,

— International Association of Oil and Gas Producers (OGP).
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Jede dieser Organisationen benennt höchstens zwei Vertreter für
die Teilnahme an den Sitzungen der Gruppe.

(3) Die Verbraucherverbände sind

— International Federation of Industrial Energy Consumers
(IFIEC Europe),

— Eurelectric,

— Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Jede dieser Organisationen benennt höchstens zwei Vertreter für
die Teilnahme an den Sitzungen der Gruppe.

(4) Für jede Sitzung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ wer-
den die Teilnehmer neu benannt.

(5) Die Erfassung und Veröffentlichung der Namen der Mit-
glieder erfolgt gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (1).

Artikel 2

Aufgaben der Koordinierungsgruppe „Erdgas“

Die Aufgaben der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sind folgende:

a) Erleichterung der Abstimmung der Versorgungssicherheits-
maßnahmen auf Gemeinschaftsebene im Fall eines größeren
Versorgungsausfalls,

b) Prüfung der Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher Ebene er-
griffen werden, um einem größeren Versorgungsausfall zu
begegnen, und gegebenenfalls Unterstützung der Mitglied-
staaten bei der Abstimmung dieser Maßnahmen.

Artikel 3

Arbeitsweise

(1) Den Vorsitz in der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ führt
die Kommission.

(2) Für die Prüfung besonderer Fragen können in Abstim-
mung mit der Kommission und auf der Grundlage eines von
der Gruppe festgelegten Mandats Untergruppen eingesetzt wer-
den. Diese Gruppen werden unmittelbar nach Erfüllung ihres
Mandats aufgelöst.

(3) Der Vertreter der Kommission kann, soweit sinnvoll
und/oder notwendig, Experten oder Beobachter mit besonderer
Sachkenntnis in Bezug auf eines auf der Tagesordnung stehen-
den Themen einladen, an den Arbeiten der Koordinierungs-
gruppe „Erdgas“ oder der Untergruppen teilzunehmen.

(4) Im Rahmen der Mitwirkung an den Arbeiten der Gruppe
und der Untergruppen erhaltene Informationen dürfen nicht
weitergegeben werden, wenn sie von der Kommission oder ei-
nem anderen Mitglied der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ als
vertraulich eingestuft werden.

(5) Die Sitzungen der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und
ihrer Untergruppen finden in der Regel an einem der Dienstorte
der Kommission oder ihrer Dienststellen gemäß den von der
Kommission festgelegten Modalitäten und Terminen statt. Die
Kommission nimmt die Sekretariatsgeschäfte wahr. Andere in-
teressierte Beamte der Kommission können an den Sitzungen
der Gruppe und ihrer Untergruppen teilnehmen.

(6) Die Gruppe gibt sich auf der Grundlage der von der
Kommission angenommenen Standardgeschäftsordnung eine
Geschäftsordnung.

(7) Unbeschadet von Absatz 4 kann die Kommission auf der
Website der entsprechenden Kommissionsdienststelle Zusam-
menfassungen, Schlussfolgerungen, Auszüge aus Schlussfolge-
rungen oder Arbeitsunterlagen der Koordinierungsgruppe „Erd-
gas“ in der Originalsprache des betreffenden Dokuments ver-
öffentlichen.

Artikel 4

Sitzungskosten

Die für die Teilnehmer der Sitzungen der Koordinierungsgruppe
„Erdgas“ sowie die Experten und Beobachter im Rahmen der
Tätigkeit der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ anfallenden Reise-
und gegebenenfalls Aufenthaltskosten werden von der Kommis-
sion gemäß den für externe Experten geltenden Vorschriften
erstattet.

Die Tätigkeit der Teilnehmer der Sitzungen der Koordinierungs-
gruppe „Erdgas“ sowie der Experten und Beobachter wird nicht
vergütet.

Die Erstattung der Sitzungskosten erfolgt nach Maßgabe der
Mittel, die der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ von den be-
treffenden Kommissionsdienststellen im Rahmen der jährlichen
Mittelzuweisung zur Verfügung gestellt werden.

Brüssel, den 7. November 2006

Für die Kommission
Andris PIEBALGS

Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 des Rates vom 25. September 2006 über bestimmte restriktive
Maßnahmen gegenüber Libanon

(Amtsblatt der Europäischen Union L 267 vom 27. September 2006)

Seite 6, im Anhang für „DEUTSCHLAND“ unter „Finanzierung und technische Hilfe“:

anstatt: „Fax: (49-89) 70 90 97 38 00“

muss es heißen: „Fax: (49-69) 70 90 97 38 00“
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